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Auf Grund der Stellungnahmen zum mit ho. Schreiben vom 31. Jänner 2001, GZ: 

151.122/1-II/B/9/01, zur Begutachtung versandten Entwurf der GGBG-Novelle 2001 sieht 

sich das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie wegen der 

völkerrechtlich, insbesondere gemeinschaftsrechtlich, verpflichtend notwendigen zeitge

rechten Anpassung an die Änderungen der in § 2 genannten Vorschriften veranlasst, die 

Novelle in einer gekürzten Fassung im Ministerrat einzubringen und die Lösung darüber 

hinausgehender Probleme der nächsten Novelle zu überantworten. Daher wurden im 

ursprünglichen Entwurf folgende Z gestrichen: 

Z 9 (§ 6 Abs. 1) 

Z 23 (§ 13 Abs. 3) 

Z 26 (§ 15 Abs. 1 und 2) 

Z 27 (§ 16 Abs. 1) 

Z 30 (§ 20 Abs. 3 und 4) 

Z 31 (§ 22 Abs. 1) 

Z 32 (§ 22 Abs. 3) 
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Z 36 (§ 23 Abs. 3) 

In § 2 Z 1a und 2a werden die Verweisungen an die Texte der Verweisungen in den Anlagen 

A und B bzw. im Anhang der Richtlinien 2001/6fEG und 2001fi/EG angepasst. 

Die Z welche die Änderungen bezüglich der § 3 (Begriffsbestimmungen) sowie der §§ 7, 13, 

23 und 24 a (Pflichten) betreffen, können nicht gestrichen werden, weil darin Anpassungen 

an die in § 2 Z 1 bis 3 genannten Vorschriften enthalten sind, bei deren Unterbleiben das 

GGBG zu diesen Vorschriften in Widerspruch geriete. 

In § 27 werden die Mindeststrafen in den bisherigen Höhe belassen und keine Organ

strafverfügungen eingeführt. 

Für die Tatortfiktion ist eine geänderte Fassung vorgesehen. 

Die übrigen Z sind - abgesehen von der Einfügung der Euro-Beträge - nicht oder nur 

geringfügig geändert. 

Der für die Vorlage im Ministerrat vorgesehene Entwurf der in dieser Form auch mit der 

fachlich zuständigen Sektion im Bundesministerium für Inneres abgesprochen wurde, wird 

mit der Bitte um Mitteilung übersandt, ob gegen die Einbringung noch Einwände bestehen. 

Im Hinblick auf die Streichung der oben angeführten Z und der vollständigen Beibehaltung 

der Mindeststrafen in § 27 werden die Bundesländer Burgenland, Kärnten, Salzburg und 

Steiermark weiters um ausdrückliche Abstandnahme vom Konsultationsmechanismus 

gebeten. 

Beilage 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung: 

21. September 2001 

Für die Bundesministerin: 

Dr. KAFKA 
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Entwurf 

xxx der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXI. GP 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Gefahrgutberorderungsgesetz, sowie das Schieß- und Spreng
mittel gesetz und die Schieß- und Sprengmittelmonopolsverordnung geändert werden 
(GGBG-Novelle 2001) 

Der Nationalrat hat beschlossen 

Artikell 

Das Gefahrgutbeförderungsgesetz, BGBI. I Nr. 145/1998, in der Fassung der GGBG - Novelle 1999, 
BGBL I Nr. 108/1999 wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird der 6. Abschnitt durch folgende Abschnitte ersetzt: 

,,6. Abschnitt Besondere Bestimmungen über die Beförderung gerährlicher Güter auf Wasser
straßen 

7. Abschnitt 

8. Abschnitt 

9. Abschnitt 

§ 24a Besondere Pflichten von Beteiligten 

Besondere Bestimmungen über die Berörderung gerährlicber Güter im Seeverkehr 

§ 24b Besondere Ausbildung 

Besondere Bestimmungen über die Beförderung gerährlicher Güter im Rahmen 
der Zivilluftfahrt 

§ 24c Besondere Ausbildung 

Behörden und Sachverständige, Stratbestimmungen, Schluss- und Übergangsbe
stimmungen 

§ 25 Zuständige Behörden 

§ 26 Sachverständige 

§ 27 Strafbestimrnungen, besondere Vorschriften für das Strafverfahren 

§ 28 Außerlcrafttreten 

§ 29 Übergangsbestimmungen 

§ 30 Vollziehung " 

2. In § 1 Abs. 2 Z 4 wird" Vetpackungen einschließlich Großpackmittel (IBC)" durch u Vetpackungen, 
einschließlich Großvetpackungen und Großpackmittel (IBC)" ersetzt. 

3. § 2 lautet: 

" § 2. Für die Beförderung gefahrlicher Güter gemäß § 1 Abs. 1 gelten folgende Vorschriften: 

1. für die BefOrderung gemäß § 1 Abs. I Z I 
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a) innerhalb Österreichs sowie mit einem in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschafts
raums registrierten oder zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug von Österreich in einen Mit
gliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums und von einem Mitgliedstaat des Europäi
schen Wirtschaftsraums nach Österreich: 

die Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförde
rung gefahrlicher Güter auf der Straße (ADR), BGBI. Nr. 522/1973, in der Fassung BGBI. 
III Nr. 96/2001, wobei das Wort "Vertragspartei" durch das Wort "Mitgliedstaat" ersetzt 
wird; 

b) in allen übrigen Fällen: 

das Europäische Übereinkommen über die internationale BefOrderung gefiihrlicher Güter auf 
der Straße (ADR), BGBL Nr. 522/1973, in der Fassung der Änderung der Anlagen A und B, 
BGBL 1Il Nr. 96/2001; 

2. fiir die BefOrderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 

a) innerhalb Österreichs sowie von Österreich in einen Mitgliedstaat des Europäischen Wirt
schaftsraums und von einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraurns nach Öster
reich: 

die Ordnung für die internationale EisenbahnbefOrderung gefiihrlicher Güter (RID), BGBI. 
Nr. 13711967, in der Fassung der Änderung BGBI. III Nr. 97/2001, wobei die Ausdrücke 
"Vertragspartei" und "Staaten oder Eisenbahnen" durch das Wort "Mitgliedstaat" ersetzt 
werden; 

b) in allen übrigen Fällen: 

das Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF), Anhang B - Ein
heitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung 
von Gütern (CIM), Anlage I - Ordnung für die internationale EisenbahnbefOrderung gefähr
licher Güter (RID), BGBI. Nr. 137/1967, in der Fassung der Änderung BGBI. m Nr. 
9712001; 

c) Be fOrderungen von oder nach den Republiken der ehemaligen Sowjetunion, die nicht Ver
tragsparteien des COTIF sind, mit Eisenbahnwagen, die zum Eisenbahnverkehr in einem 
Staat zugelassen sind, der nicht Vertragspartei des COTIF ist, dürfen auf österreichischem 
Gebiet auch auf Grund der Regelungen eines Sondertarifs durchgeführt werden. Eisenbahn
unternehmen, die Beförderungen gemäß diesen Regelungen durchzuführen beabsichtigen, 
haben um Bewilligung durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie 
anzusuchen. Diese ist zu erteilen, wenn durch geeignete Maßnahmen und Auflagen sicher
gestent ist, dass ein der Regelung in lit. b gleichwertiger Sicherheitsstandard gewahrt bleibt; 

3. für die Beförderung gemäß § 1 Abs. I Z 3: 

die §§ 5, 9, 12, 13, 14, 16, 35, 40, 103, 109 und 119 des Schiffahrtsgesetzes, BGBI. I 
Nr. 62/1997 idF BGBI. I Nr. 9/1998 und die Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft 
und Verkehr über die BefOrderung gefahrJicher Güter auf Wasserstraßen (ADN-Verordnung), 
BGBI. Il Nr. 295/1997 in der jeweils geltenden Fassung; 

4. für die BefOrderung gemäß § lAbs. 1 Z 4: 

Kapitel VII des SOLAS - Übereinkommens gemäß § 2 Abs. 1 SSEG, BGBL Nr. 387/1996 mit 
nachstehenden Codes: 

a) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), 

b) International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Che
micals in Bulk (!BC Code), 

c) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemieals in Bulk 
(BCH Code), 

d) International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquified Gases in 
Bulk (IGC Code), 

e) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquified Gases in Bulk (GC 
Code) und 

f) Code for Existing Ships Carrying Liquified Gases in Bulk und 

5. für die BefOrderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 5: 
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Anhang 18 des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt, BGBL Nr. 97/1949 mit nach
stehenden technischen Anweisungen: 

International Civil Aviation Organization - Technical Instructions for the Safe Transport ofDan
gerous Goods by Air (ICAO - TI) Edition 200 1-2002 ... 

4. § 3 Z 2 bis 7 lauten: 

,,2. Absender ist das Unternehmen, das selbst oder für einen Dritten gefiihrliche Güter versendet. Er
folgt die BeIörderung auf Grund eines Berorderungsvertrages, gilt als Absender der Absender 
gemäß diesem Vertrag. 

3. Verpacker ist das Unternehmen, das die gefiihrlichen Güter in Verpackungen, einschließlich 
Großverpackungen und Großpackmittel (lBC) einfüllt und gegebenenfalls die Versandstücke zur 
BeIörderung vorbereitet. 

4. Befüller ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in einen Tank (Tankfahrzeug, Kessel
wagen, Aufsetztank, Wagen mit abnehmbaren Tanks, ortsbeweglichen Tank oder Tankcontai
ner), in Ladetanks (Tankschiff), in ein Batterie-Fahrzeug, einen Batteriewagen oder einen Gas
container mit mehreren Elementen (MEGC) oder in ein Fahrzeug oder einen Container für Güter 
in loser Schüttung einfüllt. 

5. Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder eines Kesselwagens ist das 
Unternehmen, auf dessen Namen der Tankcontainer, der ortsbewegliche Tank oder der Kessel
wagen eingestellt oder sonst zum Verkehr zugelassen ist. 

6. Verlader ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in ein Fahrzeug oder in einen Groß
container verlädt. 

7. BeIörderer ist das Unternehmen, das die BeIörderung mit oder ohne BeIörderungsvertrag durch
führt ... 

5. Nach § 3 Z 7 werden folgende Z 7 a und 7b eingefügt: 

"7a. Beförderung ist die Orts veränderung der gefährlichen Güter einschließlich der transportbeding
ten Aufenthalte und einschließlich des verkehrsbedingten Verweilens der gefährlichen Güter in 
den Fahrzeugen, Tanks und Containern vor, während und nach der Ortsveränderung. 

Die vorliegende Definition schließt auch das zeitweilige Abstellen gefiihrlicher Güter für den 
Wechsel der Beförderungsart oder des Beförderungsmittels (Umschlag) ein. Dies gilt unter der 
Voraussetzung, dass die Beförderungsdokumente, aus denen Versand- und Empfangsort fest
stellbar sind, auf Verlangen vorgelegt werden, sowie - außer für Kontrollzwecke der zuständigen 
Behörde - unter der Voraussetzung, dass Versandstücke und Tanks während des zeitweiligen 
Aufenthalts nicht geöffnet werden. 

7b. Empfanger ist der Empfänger gemäß BeIörderungsvertrag. Bezeichnet der Empfanger gemäß 
den für den BeIörderungsvertrag geltenden Bestimmungen einen Dritten, so gilt dieser als Emp
fänger. Erfolgt die Berorderung ohne Beförderungsvertrag, so ist Empfänger das Unternehmen, 
weIches die gefährlichen Güter bei der Ankunft übernimmt. .. 

6. § 3 Z 10 fit. blautet: 

"b) jede Vereinigung oder jeder Zusammenschluss von Personen ohne Rechtspersönlichkeit, mit o
der ohne Erwerbszweck sowie" 

7. In § 4 einleitender Halbsatz wird" Verpackungen einschließlich Großpackmittel (IBe)" durch 
.. Verpackungen, einschließlich Großverpackungen und Großpackmittei (!BC)" ersetzt. 
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8. § 4 Z 4 lautet: 

,,4. an ihnen die auf Grund der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften vorgeschriebenen 
Aufschriften, Gefahrzettel, Großzettel (Placards) und sonstigen Informationen über die gefährli
chen Güter, über die Verpackung, über den Container oder über den Tank diesen Vorschriften 
entsprechend angebracht sind. " 

9. In § 5 Abs. 2, 3, 4 und 7 wird die Wortfolge "der Bundesminister fiir Wissenschaft und Verkehr" in 
ihren verschiedenen grammatikalischen Formen durch die WortfOlge "der Bundesminister fiir Ver
kehr, Innovation und Technologie" in der jeweils grammatikalisch richtigen Form ersetzt. 

10. § 6 Z 4 lautet: 

,,4. wenn an ihnen die auf Grund der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften vorgeschrie
benen Aufschriften, Gefahrzettel, Großzettel (Placards), Tafeln und sonstigen Informationen ü
ber die gefahrIichen Güter und über das Fahrzeug diesen Vorschriften entsprechend angebracht 
sind. " 

11. § 7 lautet: 

., § 7. (I) Die an der Bef6rderung gefahrlicher Güter Beteiligten haben die nach Art und Ausmaß der vor
hersehbaren Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um Schadensfalle zu verhindern und bei 
Eintritt eines Schadens dessen Umfang so gering wie möglich zu halten. Sie haben jedenfalls die für sie 
jeweils geltenden Bestimmungen der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften einzuhalten. 

Die Beteiligten haben im Fall einer möglichen unmittelbaren Gefahr fiir die öffentliche Sicherheit unver
züglich die Einsatz- und Sicherheitskräfte zu verständigen und mit den fiir den Einsatz notwendigen In
formationen zu versehen. 

(2) Der BefOrderer hat im Rahmen des Abs. 1 insbesondere die im 4., 5. und 6. Abschnitt angeführten 
Pflichten des Beförderers. 

(3) Der Absender darf nur Sendungen zur Bef6rderung übergeben, die den gemäß § 2 in Betracht kom
menden Vorschriften entsprechen. Im Rahmen des Abs. 1 hat er insbesondere: 

1. sich zu vergewissern, dass die gefahrlichen Güter nach den gemäß § 2 in Betracht kommenden Vor
schriften klassifiziert und zur Bef6rderung zugelassen sind; 

2. dem BefOrderer die erforderlichen Angaben und Informationen und gegebenenfalls die erforderlichen 
Beforderungspapiere und Begleitpapiere (Genehmigungen, Zulassungen, Benachrichtigungen, Zeug
nisse, usw.) zu liefern; 

3. nur Verpackungen, Großverpackungen, Großpackmittel (IBC) und Tanks [Tankfahrzeuge, Kessel
wagen, Tankschiffe, Batteriefahrzeuge, Batteriewagen, Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren 
Tanks, ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer oder Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC)] 
zu verwenden, die fiir die Beförderung der betreffenden Güter zugelassen und geeignet sowie mit den 
in den gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften vorgeschriebenen Kennzeichnungen versehen 
sind; 

4. die Vorschriften über die Versandart und die Abfertigungsbeschränkungen zu beachten und 

5. dafiir zu sorgen, dass auch ungereinigte und nicht entgaste leere Tanks [Tankfahrzeuge, Kesselwa
gen, Tankschiffe, Batteriefahrzeuge, Batteriewagen, Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren Tanks, 
ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer oder Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC)] oder un
gereinigte leere Fahrzeuge oder Container fiir Güter in loser Schüttung entsprechend gekennzeichnet 
und bezettelt werden und dass ungereinigte leere Tanks ebenso verschlossen und undurchlässig sind 
wie in gefülltem Zustand. 

Nimmt der Absender die Dienste anderer Beteiligter (Verpacker, Verlader, BefüJJer, usw.) in Anspruch, 
hat er geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit gewährleistet ist, dass die Sendung den gemäß § 2 in 
Betracht kommenden Vorschriften entspricht. Er kann jedoch in den Fällen der Z 1,2, 3 und 5 auf die 
ihm von anderen Beteiligten zur Verfügung gestellten Informationen und Daten vertrauen. 
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(4) Handelt der Absender im Auftrag eines Dritten, so hat dieser den Absender schriftlich auf das gefahr
liche Gut hinzuweisen und ihm alle Auskünfte und Dokumente, die zur Erfüllung seiner Aufgaben erfor
derlich sind, zur Verfügung zu stellen. 

(5) Der Verpacker hat im Rahmen des Abs. 1 insbesondere zu beachten: 

I. die Verpackungs vorschriften und die Vorschriften über die Zusammenpackung und 

2. wenn er die Versandstücke zur BefOrderung vorbereitet, die Vorschriften über die Kennzeichnung 
und Bezettelung von Versandstücken. 

(6) Der Beruller hat im Rahmen des Abs. 1 insbesondere folgende Pflichten: Er 

1. hat sich vor dem BeruHen der Tanks zu vergewissern, dass sich die Tanks und ihre Ausrüstungsteile 
in einem technisch einwandfreien Zustand befmden; 

2. hat sich zu vergewissern, dass bei Tankfahrzeugen, Kesselwagen, Batteriefahrzeugen, Batteriewagen, 
Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren Tanks, ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern und Gascon
tainern mit mehreren Elementen (MEGC) das Datum der nächsten Prüfung nicht überschritten ist; 

3. darf Tanks nur mit den fiir diese Tanks zugelassenen gefährlichen Gütern beruHen; 

4. hat beim Berullen des Tanks die Vorschriften hinsichtlich gefährlicher Güter in unmittelbar neben
einanderliegenden Tankabteilen zu beachten; 

5. hat beim Berullen des Tanks den höchstzulässigen Füllungsgrad oder die höchstzulässige Masse der 
Füllung je Liter Fassungsraum rur das Füllgut einzuhalten; 

6. hat nach dem Befüllen des Tanks die Dichtheit der Verschlusseinrichtungen zu prüfen; 

7. hat dafiir zu sorgen, dass an den von ihm berullten Tanks außen keine gefährlichen Reste des Füllgu
tes anhaften, und 

8. hat, wenn er die gefährlichen Güter zur Beförderung vorbereitet, darur zu sorgen, dass die vorge
schriebenen Gefahrenkennzeichnungen vorschriftsgemäß an den Tanks, Fahrzeugen und Containern 
angebracht sind. 

(7) Der Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder eines Kesselwagens hat im 
Rahmen des Abs. 1 insbesondere dafiir zu sorgen, dass: 

1. die Vorschriften betreffend Bau, Ausrüstung, Prüfungen und Kennzeichnung beachtet werden; 

2. die Instandhaltung der Tanks und ihrer Ausrüstungen in einer Weise durchgefiihrt wird, die gewähr
leistet, dass der Tankcontainer, ortsbewegliche Tank oder Kesselwagen unter normalen Betriebsbe
anspruchungen bis zur nächsten Prüfung die gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften erfiillt, 
und 

3. eine außerordentliche Prüfung durchgeruhrt wird, wenn die Sicherheit des Tankkörpers oder seiner 
Ausrüstungen durch Ausbesserung, Umbau oder Unfall beeinträchtigt sein kann. 

(8) Der Verlader hat im Rahmen des Abs. I insbesondere folgende Pflichten: Er 

1. darf gefährliche Güter dem BefOrderer nur übergeben, wenn sie nach den gemäß § 2 in Betracht 
kommenden Vorschriften zur BefOrderung zugelassen sind; 

2. hat bei der Übergabe verpackter gefahrljcher Güter oder ungereinigter leerer Verpackungen zur Be
fOrderung zu prüfen, ob die Verpackung beschädigt ist. Er darf ein Versandstück, dessen Verpackung 
beschädigt, insbesondere undicht ist, so dass gefährliches Gut austritt oder austreten kann, zur Beför
derung erst übergeben, wenn der Mangel beseitigt worden ist; gleiches gilt fiir ungereinigte leere 
Verpackungen; 

3. hat beim Verladen von gefährlichen Gütern in Fahrzeuge oder Container die Vorschriften fiir die 
Beladung und Handhabung zu beachten; 

4. hat, wenn er die gefahrlichen Güter dem BefOrderer unmittelbar zur Beförderung übergibt, die Vor
schriften fiir das Anbringen der Gefahrenkennzeichnungen an Fahrzeugen und Containern zu beach
ten und 

5. hat beim Verladen von Versandstücken die Zusammenladeverbote auch unter Berücksichtigung der 
bereits im Fahrzeug oder Container befindlichen gefährlichen Güter sowie die Vorschriften über die 
Trennung von Nahrungs-, Genuss- und Futtennitteln zu beachten. 

Der Verlader kann jedoch in den Fällen der Z 1,4 und 5 auf die ihm von anderen Beteiligten zur Verfü
gung gestellten Infonnationen und Daten vertrauen. 

C:\Dokumente und Einstellungen\liebl\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Fi
les\OLK2\Entwurfi gesamCI.docErstelldatum 22.08.2001 10:26 

5 

260/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original) 7 von 52

www.parlament.gv.at



(9) Der Empfanger darf die Annahme des Gutes nicht ohne zwingenden Grund verzögern und hat nach 
dem Entladen zu priifen, ob die ihn betreffenden Bestimmungen der gemäß § 2 in Betracht kommenden 
Vorschriften eingehalten sind. Im Rahmen des Abs. I hat er insbesondere: 

1. die in den gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften vorgesehenen Fällen vorgeschriebene 
Reinigung und Entgiftung von Fahrzeugen und Containern vorzunehmen und 

2. dafür zu sorgen, dass bei vollständig entladenen und gereinigten, entgasten und entgifteten Fahrzeu-
gen und Containern keine Gefahrenkennzeichnungen mehr sichtbar sind. 

Ein Fahrzeug oder Container darf erst zuriickgestellt oder wieder verwendet werden, wenn die vorstehend 
genannten Vorschriften beachtet worden sind. 

Nimmt der Empfanger die Dienste anderer Beteiligter (Entlader, Reiniger, Entgiftungsstelle, usw.) in 
Anspruch, so hat er geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit gewährleistet ist, dass diesen Vorschriften 
entsprochen wird. " 

12. In § 8 Ahs. 2, 5 und 6 wird .. Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch "Bundesmi
nister für Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

13. In § 8 Ahs. 3 Z 4 wird" Verpackungen einschließlich Großpackmittel (mC)" durch" Verpa
ckungen, einschließlich Großverpackungen und Großpackmittel (mC) " ersetzt. 

14. In § 9 Ahs. 3 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch "Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

15. In § 10 Ahs. J und 2 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch "Bundesmi
nister für Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

16. § 11 Ahs. 1 lautet: 

,,( 1) Unternehmen, deren Tätigkeiten die Beförderung gefährlicher Güter nach den gemäß § 2 Z I, 2 oder 
3 in Betracht kommenden Vorschriften oder das mit dieser Beförderung zusammenhängende Befüllen, 
oder Verpacken sowie Be- oder Entladen, mit Ausnahme des Entladens am endgültigen Bestimmungsort, 
umfassen, haben eine oder mehrere qualifizierte Personen mit deren Zustimmung als Sicherheitsberater 
für die Gefahrgutbeförderung (Gefahrgutbeauftragte) zu benennen. Die Unternehmen haben dem Bun
desminister für Verkehr, Innovation und Technologie binnen eines Monats nach Benennung oder Ände
rung der Benennung die Namen ihrer Gefahrgutbeauftragten mitzuteilen. " 

17. § J J Ahs. 2 Z 3 letzter Satz lautet: 

"Die Berichte sind spätestens bis zum Ende des sechsten auf das Berichtsjahr folgenden Monats zu erstel
len, fünf Jahre lang aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen vorzulegen." 

18. § 11 Abs. 7 lautet: 

,.(7) Schulungskurse für Gefahrgutbeauftragte dürfen in Österreich nur von mittels Bescheid anerkannten 
Schulungsveranstaltern durchgeführt werden. Über den Antrag auf Anerkennung hat der Landeshaupt
mann zu entscheiden, in dessen örtlichem Wirkungsbereich Räumlichkeiten für die Durchführung der 
Schulungskurse gelegen sind. Befmden sich RäumIichkeite~ auch im Wirkungsbereich von anderen Lan
deshauptmännern, so ist deren Stellungnahme einzuholen. Uber Anträge auf Anderung der Anerkennung 
hat der Landeshauptmann zu entscheiden, der den Anerkennungsbescheid erlassen hat, über Berufungen 
der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. Wird der Antrag von einer natürlichen 
Person gestellt, so muß diese das 24. Lebensjahr vollendet haben und vertrauenswürdig sein. Bei juristi
schen Personen müssen jene Personen vertrauenswürdig sein, denen ein maßgeblicher Einfluss auf den 
C:\Dokumente und Einstellungen\liebl\Lokale Einstellungen\Temporary Internet Fi- 6 
les\OLK2\Entwurf1 gesamLl.docErstelldatum 22.08.2001 10:26 

t 

i 

260/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)8 von 52

www.parlament.gv.at



Betrieb der Geschäfte zusteht. Die Anerkennung berechtigt den Veranstalter, die im Bescheid bezeichne
ten Kurse und deren Kombination durchzuführen. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraus
setzungen für die Erteilung nicht mehr gegeben sind. Verwaltungsabgaben in nachstehender Höhe sind zu 
entrichten: 

I. für den Anerkennungsbescheid .................................................... 8000 S (581 Euro) und 

2. für einen Bescheid über die Änderung der Anerkennung ............ 2 000 S (145 Euro)." 

19. In § 12 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch "Bundesminister für Verkehr, 
Innovation und Technologie" ersetzt. 

20. In § 13 Abs. 1 Z 2 wird "Gefahrzette[" durch "Gefahrzettel / Großzettel (placards)" ersetzt. 

2 J. Nach § J 3 Abs. J wird folgender Abs. 1 a eingefügt: 

" (1 a) Der BeIörderer hat im Rahmen des § 7 Abs. I 

1. zu priifen, ob die zu befördernden gefahrlichen Güter nach den gemäß § 2 Z 1 in Betracht kom
menden Vorschriften zur Berorderung zugelassen sind; 

2. sich zu vergewissern, dass die vorgeschriebenen Unterlagen in der Beförderungseinheit mitge
führt werden; 

3. sich durch eine Sichtprufung zu vergewissern, dass die Fahrzeuge und die Ladung keine offen
sichtlichen Mängel, keine Undichtheiten oder Risse aufweisen, dass keine Ausrustungsteile feh
len, usw.; 

4. sich zu vergewissern, dass bei Tankfahrzeugen, Batteriefahrzeugen, festverbundenen Tanks, 
Aufsetztanks, ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern und Gascontainern mit mehreren Elemen
ten (MEGC) das Datum der nächsten Prüfung nicht überschritten ist; 

5. zu prufen, dass die Fahrzeuge nicht überladen sind; 

6. sich zu vergewissern, dass die für die Fahrzeuge vorgeschriebenen Großzettel (Placards) und 
Kennzeichnungen angebracht sind, und 

7. sich zu vergewissern, dass die in den schriftlichen Weisungen für den Lenker vorgeschriebene 
Ausstattung im Fahrzeug mitgeführt wird. 

Dies ist gegebenenfalls anband der BeIörderungsdokumente und der Begleitpapiere durch eine Sichtpru
fung des Fahrzeugs oder des Containers und gegebenenfalls der Ladung durchzuführen. 

Der Beförderer kann jedoch in den Fällen der Z I, 2, 5 und 6 auf die ihm von anderen Beteiligten zur 
Verfügung gestellten Informationen und Daten vertrauen. " 

22. § J 3 Abs. 2 Z 3 lautet: 

,,3. er sich, soweit dies zumutbar ist, davon überzeugt hat, dass die Beförderungseinheit, mit der 
gefahrliehe Güter berordert werden, sowie die Ladung den hiefür in Betracht kommenden Vor
schriften entsprechen und die Aufschriften, Gefahrzettel, Großzettel (Placards), Tafeln und sons
tigen Informationen über die gefährlichen Güter und über das Fahrzeug vorschriftsmäßig ange
bracht sind. " 

23. § 14 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die besondere Ausbildung darf in Österreich nur im Rahmen von mittels Bescheid anerkannten 
Lehrgängen durchgeführt werden. Über den Antrag auf Anerkennung hat der Landeshauptmann zu ent
scheiden, in dessen örtlichem Wirkungsbereich Räumlichkeiten für die Durchführung der Lehrgänge -
gelegen sind. Befinden sich Räumlichkeit~n auch im Wirkungsbereich von anderen Landeshauptmännern, 
so ist deren Stellungnahme einzuholen. Uber Anträge auf Anderung der Anerkennung hat der Landes
hauptmann zu entscheiden, der den Anerkennungsbescheid erlassen hat, über Berufungen der Bundesmi-
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nister für Verkehr, Innovation und Technologie. Wird der Antrag von einer natürlichen Person gestellt, so 
muß diese das 24. Lebensjahr vollendet haben und vertrauenswürdig sein. Bei juristischen Personen 
müssen jene Personen vertrauenswürdig sein, denen ein maßgeblicher Einfluß auf den Betrieb der Ge
schäfte zusteht. .. 

24. § 14 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Für die Bescheide gemäß Abs. 3 sind Verwaltungsabgaben in nachstehender Höhe zu entrichten: 

l. für den Anerkennungsbescheid ..................................................... 4 000 S (290 Euro) und 

2. fiir den Bescheid über die Änderung der Anerkennung ................ 1000 S (72 Euro)." 

25. § 15 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Kontrollen sind anband der Prüiliste des Anhangs I der Richtlinie 95/50/EG des Rates vom 6. 
Oktober 1995 über einheitliche Verfahren fiir die Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße, 
ABI. L 249 vom 17.10.1995, S. 35, geändert durch die Richtlinie 2001/26/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 7. Mai 2001, ABI. L 168 vom 23.6.2001, S. 23, durchzuführen und dürfen fiir 
einen Gefahrguttransport nicht länger als 90 Minuten dauern. " 

26. In § 16 Abs. 4 und 5 entfällt jeweils der Klammerausdrock "(§ 26)". 

27. In § 16 Abs. 7 Z 1 wird ''Bundesminister rur Wissenschaft und Verkehr" durch ''Bundesminister rur 
Verkehr. Innovation und Technologie" ersetzt. 

28. § 23 lautet: 

,,§ 23. (I) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 3 erwachsenden Verpflichtungen darf der Absender ge
fahrliche Güter zur Beförderung auf der Eisenbahn nur übergeben, wenn er, sofern er auf Grund der ge
mäß § 2 Z 2 in Betracht kommenden Vorschriften hierzu verpflichtet ist, die erforderlichen Gefahren
kennzeichnungen am Fahrzeug, in dem gefährliche Güter bef6rdert werden, vorschriftsmäßig angebracht 
hat oder diese mit den gefährlichen Gütern zwecks Anbringung übergeben hat. 

(2) Der Beförderer, der die gefahrlichen Güter am Abgangsort übernimmt, hat im Rahmen des § 7 Abs. 1 
durch repräsentative Stichproben insbesondere 

I. zu prüfen, ob die zu befördernden gefährlichen Güter nach den gemäß § 2 Z 2 in Betracht kommen
den Vorschriften zur Beförderung zuge1assen sind; 

2. sich zu vergewissern, dass die vorgeschriebenen Unterlagen dem Berorderungsdokument beigefügt 
sind und weitergeleitet werden; 

3. sich durch eine Sichtprüfung zu vergewissern, dass die Fahrzeuge und die Ladung keine offensichtli
chen Mängel, keine Undichtheiten oder Risse aufweisen, dass keine Ausrustungsteile fehlen, usw.; 

4. sich zu vergewissern, dass bei Kesselwagen, Batteriewagen, Wagen mit abnehmbaren Tanks, orts
beweglichen Tanks, Tankcontainern und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) das Da
tum der nächsten Prüfung nicht überschritten ist; 

5. zu prüfen, dass die Fahrzeuge nicht überladen sind, und 

6. sich zu vergewissern, dass die rur die Fahrzeuge vorgeschriebenen Gefahrenkennzeichnungen ange
bracht sind 

Dies ist anband der Beförderungsdokumente und der Begleitpapiere durch eine Sichtprüfung des Fahr
zeugs oder des Containers und gegebenenfalls der Ladung durchzuruhren. 
C:\Dolrumente und Einstellungen\liebl\l...okaJe Einstellungen\Tempomry Internet Fi
Ies\OLK2\Entwurfi gesamt_l.docErstelldatum 22.08.2001 10:26 

8 

260/ME XXI. GP - Entwurf (gescanntes Original)10 von 52

www.parlament.gv.at



Die vorstehenden Bestimmungen gelten bei Anwendung des UIe-Merkblattes 471-3 Punkt 5 als erfüllt. 

Der Beforderer kann jedoch in den Fällen der Z 1, 2, 5 und 6 auf die ihm von anderen Beteiligten zur 
Verfügung gestenten Infonnationen und Daten vertrauen. 

(3) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 6 erwachsenden Verpflichtungen hat der Befüller vor und nach 
dem BefüHen von Flüssiggas in Kesselwagen die hierfür geltenden besonderen Kontrollvorschriften ein
zuhalten." 

29. In § 24 wird" Gefahrzettel " durch" Großzettel (Placards)" ersetzt. 

30. Der bisherige "6. Abschnitt" erhält die Bezeichnung "9. Abschnitt", und es werden nach § 24 die 
folgenden neuen Abschnitte eingefügt: 

,,6. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen über die Beförderung geiährlicher Güter auf Wasserstraßen 

Besondere Pflichten von Beteiligten 

§ 24a. (I) Der BefOrderer, der die gefährlichen Güter an der Ladestelle übernimmt, hat im Rahmen des § 
7 Abs. I, gegebenenfalls anhand der BefOrderungspapiere, insbesondere 

1. zu prüfen, ob die zu befOrdernden geHihrlichen Güter nach den gemäß § 2 Z 3 in Betracht kommen
den Vorschriften zur BefOrderung zugelassen sind; 

2. sich zu vergewissern, dass die vorgeschriebenen Unterlagen an Bord mitgeführt werden; 

3. sich zu vergewissern, dass die Verpackungen, Großverpackungen, Großpackmittel (IBC), Tankfahr
zeuge, Batteriefahrzeuge, Aufsetztanks, Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) ortsbe
weglichen Tanks oder Tankcontainer keine offensichtlichen Mängel, keine Undichtheiten oder Risse 
aufweisen, dass keine Ausrüstungsteile fehlen, usw.; 

4. sich zu vergewissern, dass die für die Verpackungen, Großverpackungen, GroBpackmittel (IBC) , 
Tankfahrzeuge, Batteriefahrzeuge, Aufsetztanks, Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) 
ortsbeweglichen Tanks oder Tankcontainer vorgeschriebenen Gefahrzettel und Kennzeichnungen an
gebracht sind; 

5. sich zu vergewissern, dass die für das Schiff vorgeschriebenen Kennzeichnungen angebracht sind; 

6. sich zu vergewissern, dass die in den schriftlichen Weisungen vorgeschriebene Ausstattung an Bord 
mitgeführt wird, und 

7. sich zu vergewissern, dass beim Laden, Befordern, Löschen und sonstigen Handhaben von gefährli
chen Gütern in Laderäumen oder Ladetanks die besonderen Vorschriften beachtet werden. 

Der BefOrderer kann jedoch in den Fällen der Z 1 bis 4 und 7 auf die ihm von anderen Beteiligten zur 
Verfügung gestellten Informationen und Daten vertrauen. 

(2) Abweichend von § 3 Z 2 wird bei Tankschiffen mit leeren oder entladenen Ladetanks hinsichtlich der 
erforderlichen Berorderungspapiere der Schiffs führer als Absender angesehen. 

(3) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 6 erwachsenden Verpflichtungen hat der BefülIer 

1. sofern erforderlich, bei der BefOrderung von Stoffen mit einem Schmelzpunkt ~ 0 °C eine Heizin
struktion mitzugeben; 
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2. sicher zu steHen, dass der Grenzwertgeber für die Auslösung der Überlaufsicherung die von der 
Landanlage übergebene und gespeiste Stromschleife unterbricht und dass er Maßnahmen gegen ein 
Überlaufen vornimmt; 

3. sicher zu stellen, dass im Bereich des Vor- und des Hinterschiffes geeignete Mittel vorhanden sind, 
um das Schiff auch in Notfällen zu verlassen, und 

4. sicher zu stellen, dass in der GasfÜckfiihr- oder Gaspendelleitung eine Flammendurchschlagsiche
rung vorhanden ist, welche das Schiff gegen Detonation und Flammendurchschlag von Land aus 
schützt. 

(4) Abweichend von § 3 Z 6 ist Verlader das Unternehmen, das verpackte gefährliche Güter in ein Schiff 
oder in ein Straßenfahrzeug oder in einen Großcontainer verlädt. 

(5) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 8 erwachsenden Verpflichtungen hat der Verlader 

I. sicher zu stellen, dass im Bereich des Vor- und des Hinterschiffes geeignete Mittel vorhanden sind, 
um das Schiff auch in Notfiillen zu verlassen, und 

2. die in den schriftlichen Weisungen geforderten Materialien und zusätzliche SchutzausTÜstung dem 
Schiffsfiihrer mitzugeben. 

7. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter im Seeverkehr 

Besondere AusbUdung 

§ 24b. (J) Sehen die gemäß § 2 Z 4 in Betracht kommenden Vorschriften eine besondere Ausbildung von 
an der Berorderung gefährlicher Güter Beteiligten vor, so darf diese in Österreich nur im Rahmen von 
Lehrgängen durchgefiihrt werden, die vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit 
Bescheid anerkannt worden sind. 

(2) Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn die Anforderungen der gemäß § 2 Z 4 in Betracht kommenden 
Vorschriften erfiillt sind und wenn der Anerkennungswerber das 24. Lebensjahr vollendet hat und ver
trauenswürdig ist. Bei juristischen Personen gelten diese Voraussetzungen für jene Personen, denen ein 
maßgeblicher Einfluss auf die Geschäfte zusteht. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraus
setzungen für die Erteilung nicht mehr gegeben sind. 

(3) Für die Bescheide gemäß Abs. 1 sind Verwaltungsabgaben in nachstehender Höhe zu entrichten: 

1. für den Anerkennungsbescheid ..................................................... 4 000 S (290 Euro) und 

2. für den Bescheid über die Änderung der Anerkennung ................. 1 000 S (72 Euro). 

8. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter im Rahmen der Zivilluftfahrt 

Besondere AusbUdung 

§ 24c. (I) Sehen die gemäß § 2 Z 5 in Betracht kommenden Vorschriften ~ine besondere Ausbildung von 
an der Berorderung gefährlicher Güter Beteiligten vor, so darf diese in Osterreich nur im Rahmen von 
Lehrgängen durchgefiihrt werden, die vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit 
Bescheid anerkannt worden sind. 

(2) Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn die Anforderungen der gemäß § 2 Z 5 in Betracht kommenden 
Vorschriften erfiillt sind und wenn der Anerkennungswerber das 24. Lebensjahr vollendet hat und ver
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trauenswürdig ist. Bei juristischen Personen gelten diese Voraussetzungen für jene Personen, denen ein 
maßgeblicher Einfluss auf die Geschäfte zusteht. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraus
setzungen für die Erteilung nicht mehr gegeben sind. 

(3) Für die Bescheide gemäß Abs. I sind Verwaltungsabgaben in nachstehender Höhe zu entrichten: 

l. für den Anerkennungsbescheid ...................................................... 4 000 S (290 Euro) und 

2. für den Bescheid über die Änderung der Anerkennung ................. 1000 S (72 Euro)." 

31. In § 25 Abs. 4 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch "Bundesminister für Ver
kehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

32. In § 26 Abs.2 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch "Bundesminister für 
Verkehr, Innovation und Technologie" und "Verpackungen einschließlich Großpackmittei (IBC)" 
durch ''Verpackungen, einschließlich Groß verpackungen und Großpackmittel (IBC) " ersetzt. 

33. § 27Abs. J, 2 und 3 lauten: 

.,§ 27. (1) Wer 

l. als BefOrderer gefahrliche Güter entgegen § 13 Abs. la, § 23 Abs. 2 oder § 24a Abs. 1 befordert oder 

2. als Absender gefahrliche Güter entgegen § 7 Abs. 3, § 13 Abs. I oder § 23 Abs. I zur Be fOrderung 
übergibt oder 

3. als Auftraggeber gefahrliche Güter entgegen § 7 Abs. 4 befOrdern lässt oder 

4. Schulungskurse für Gefahrgutbeauftragte veranstaltet (§ 11), ohne dass diese vom Landeshauptmann 
anerkannt worden sind oder 

5. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung von Lenkern veranstaltet (§ 14), ohne dass diese vom Lan
deshauptmann anerkannt worden sind, oder 

6. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung gemäß § 24b Abs. I veranstaltet, ohne dass diese vom Bun
desminister für Verkehr, Innovation und Technologie anerkannt worden sind, oder 

7. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung gemäß § 24c Abs. 1 veranstaltet, ohne dass diese vom Bun-
desminister für Verkehr, Innovation und Technologie anerkannt worden sind, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von 10000 S (726 Euro) bis 600 000 S (43.603 Eu
ro), im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

(2) Wer 

1. als Verpacker entgegen § 7 Abs. 5 gefahrliche Güter verpackt oder Versandstücke mit gefahrlichen 
Gütern zur BefOrderung vorbereitet oder 

2. als Befüller entgegen § 7 Abs. 6, § 23 Abs. 3 oder § 24a Abs. 3 Tanks, Ladetanks, Batterie
Fahrzeuge, Batteriewagen oder Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) oder Fahrzeuge oder 
Container für Güter in loser Schüttung befüHt oder die gefahrlichen Güter zur Be fOrderung vorberei
tet oder Fahrzeuge nicht kontrolliert oder 

3. als Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder eines Kesselwagens entgegen § 
7 Abs. 7 nicht für die Einhaltung der ihn betreffenden Bestimmungen sorgt oder 

4. als Verlader gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 8 verlädt oder übergibt oder 

5. als Empfanger entgegen § 7 Abs. 9 die ihn betreffenden Bestimmungen nicht einhält oder 
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6. entgegen § 11 Abs. 1 keinen oder einen nicht ausreichend qualifizierten Gefahrgutbeauftragten be
nennt oder den Namen nicht mitteilt oder einen Gefahrgutbeauftragten benennt oder einsetzt, obwohl 
dieser entgegen § 11 Abs. 5 keinen gültigen Schulungsnachweis besitzt, oder 

7. als Unternehmensleiter entgegen § 11 Abs. 2 seine Verantwortung hinsichtlich des Gefahrgutbeauf
tragten nicht wahrnimmt oder 

8. als Gefahrgutbeauftragter entgegen § 11 Abs. 2 seine Aufgaben nicht wahrnimmt oder 

9. als Lenker entgegen § 13 Abs. 2 bis 4, § 15 Abs. 5 und 6 oder § 18 Abs. 2 und 4 eine Be16rderungs
einheit, mit der gefährliche Güter bef6rdert werden, in Betrieb nimmt oder lenkt, Begleitpapiere oder 
Ausstattungsgegenstände nicht mitführt oder nicht auf Verlangen aushändigt, der Behörde nicht auf 
Verlangen die notwendigen Mengen oder Teile der beförderten gefahrlichen Güter zur Verfügung 
stellt oder die in § 18 Abs. 2 angeführten Nachweise oder sonstigen Unterlagen vorlegt oder den Be
scheid über die Einschränkung der BefOrderung oder der BefOrderungsgenehmigung nicht mitführt 
oder nicht auf Verlangen aushändigt oder 

10. als Zulassungs besitzer entgegen § 13 Abs. 5 nicht fiir die Einhaltung der dort enthaltenen Bestim
mungen sorgt oder 

11. entgegen § 16 Abs. 2 erster Satz eine Beförderungseinheit, mit der gefährliche Güter befOrdert wer
den, in Betrieb nimmt oder lenkt oder 

12. entgegen § 16 Abs. 4 letzter Satz die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet oder Anord-
nungen nicht befolgt oder 

13. einer gemäß § 16 Abs. 5 getroffenen Entscheidung zuwiderhandelt oder 

14. die gemäß § 17 Abs. 1 und 2 angeordneten Maßnahmen nicht trifft oder nicht befolgt oder 

15. in sonstiger Weise den in § 2 Z 1 bis 3 angeführten Vorschriften oder den Vorschriften dieses Bun
desgesetzes zuwiderhandelt oder 

16. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen zuwiderhandelt oder 

17. den auf Grund der in § 2 Z I bis 3 angeführten Vorschriften, dieses Bundesgesetzes oder einer Ver-
ordnung erlassenen Bescheiden zuwiderhandelt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren 
Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von I 000 S (72 Euro) bis 50 000 S (3.633 Euro), im 
Fall der Z 9 iVm § 13 Abs. 4 mit einer Geldstrafe von 5000 S (363 Euro) bis 50 000 S (3.633 Euro), im 
Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

(3) Ist der Lenker auch Verpacker, Befüller oder Verlader (§ 7 Abs. 5,6 oder 8), so schließt eine Übertre
tung nach Abs. 2 Z 9 iVm § 13 Abs. 2 Z 3 eine solche nach Abs. 2 Z I iVm § 7 Abs. 5, nach Abs. 2 Z 2 
iVm § 7 Abs. 6 oder nach Abs. 2 Z 4 iVm § 7 Abs. 8 aus ... 

34. § 27 wirdfolgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) In den Fällen des Abs. 1 Z 1 gilt als Tatort der Ort der Betretung ... 

35. In § 30 Z 1 und 3 wird die Worifolge "der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" in ihren 
verschiedenen grammatikalischen Formen durch die Worifolge "der Bundesminister für Verkehr, In
novation und Technologie" in der jeweils grammatikalisch richtigen Form ersetzt. 
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Artikel 2 

Änderung des Schieß- und Sprengmittelgesetzes und der Schieß- und Sprengmittelmonopolsver
ordnung 

1. § 35 Abs. J des Schieß- und Sprengmitlelgesetzes, BGBI. Nr. 196/1935 idF BGBI. I Nr. 98/2001 er-
hältfolgende Fassung: 

,,( I) Für die Zulässigkeit und die Art der BeIörderung von Schieß- und Sprengmitteln als gefährliche 
Güter gemäß den in § 2 GGBG, BGBI. I. Nr. 145/1998 idF BGBI. I Nr. xxx/200l, angeführten Vorschrif
ten sind die Bestimmungen des GGBG maßgebend. " 

2. Die Anlage IL Abschnitt A und die Anlage III zur Schieß- und Sprengmittelmonopolsverordnung, 
BGBI. Nr. 204/1935 idF BGBI. I Nr. 191//999 werden aufgehoben. 

Artikel 3 

Notiiikationshinweis gemäß Artikel 12 der Richtlinie 98/34/EG 

Dieses Gesetz wurde unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 98/341EG über ein Informations
verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften, welche das Verfahren nach der 
Richtlinie 83/1 89IEWG kodifiziert, unter der Notifikationsnummer 2001l120/A notifiziert. 

Artikel 4 

Bezugnahme auf Richtlinien 

(I) Durch Artikel 1 Z 2 dieses Bundesgesetzes werden in österreichisches Recht umgesetzt: 

1. die Richtlinie 2000/6l/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Oktober 2000, ABt. 
L 279 vom 1.11.2000, S. 40; 

2. die Richtlinie 2000/62IEG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Oktober 2000, ABI. 
L 279 vom 1.11.2000. S. 44; 

3! die Richtlinie 2001l6/EG der Kommission vom 29. Januar 200 l, ABI. L 30 vom 1.2.200 1, S. 42 und 

4. die Richtlinie 2001/7IEG der Kommission vom 29. Januar 2001, ABI. L 30 vom 1.2.2001, S. 43. 

(2) Durch Artikel 1 Z 25 dieses Bundesgesetzes wird die Richtlinie 200 l/261EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 7. Mai 2001, ABI. L 168 vom 23.6.2001, S. 23 in österreichisches Recht 
umgesetzt. 
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Vorblatt 

Problem: 

I. § 2 des GefahTgutbef"orderungsgesetzes (GGBG) benennt die FundsteUen der für die Gefahrgutbe
rorderung geltenden internationalen Vorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Diese Vorschrif
ten werden in einem abgestimmten Rhythmus alle zwei Jahre geändert. Die letzte Änderung erfolgte 
per L Juli 200 l. 

2. Einige Bestimmungen des geltenden GGBG stehen im Widerspruch zu den geänderten internationa
len Vorschriften. 

3. Seit dem Inkrafttreten eingetretene Entwicklungen und beim Vollzug im In- und Ausland gemachte 
Erfahrungen bieten Anlass rur die Änderung einiger weiterer Details im GGBG. 

4. Das Schieß- und Sprengmiuelgesetz sowie die Schieß- und Sprengmittelmonopolsverordnung ent
halten einige formalrechtlich verbindliche, jedoch veraltete Transportregelungen. 

Ziel und Lösung: 

Aktualisierung der betreffenden statischen Verweisung im GGBG, Anpassung des GGBG an die geänder
ten internationalen Bestimmungen und die zwischenzeitliehe Entwicklung sowie Streichung der erwähn
ten veralteten Bestimmungen. 

Inhalt: 

1. Änderung der Kundmachungsdaten von in § 2 GGBG zitierten Vorschriften; 

2. Anpassung von Bestimmungen des GGBG an die internationalen Vorschriften; 

3. Änderung einiger Details bei der Benennung und Schulung der Sicherheitsberater und der Gefahr
gut-Lenkerausbildung und 

4. Streichung der betreffenden Bestimmungen im Schieß- und Sprengmittelgesetz bzw. der Schieß
und Sprengmittelmonopolsverordnung, Einfiihrung einer Verweisung auf das GGBG. 

Alternativen: 

Keine; ein Unterlassen der Anpassung der Verweisung in § 2 und der Anpassung sonstiger Bestimmun
gen im GGBG an das geänderte internationale Recht würde gegen das Völkerrecht, insbesondere das 
Gemeinschaftsrecht verstoßen. 

Vereinbarkeit mit EU-Recht: 

Die Novelle, mit der mehrere Richtlinien der EG umgesetzt werden, ist EU-konform. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Es sind keine wesentlichen Auswirkungen, jedenfalls aber keine negativen zu erwarten. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Aus der formalen Anpassung und den Detailänderungen des GGBG sowie den erwähnten Streichungen 
erwachsen Bund und Ländern keine neuen Anforderungen und Kosten. 
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Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 

Erläuterungen 

Allgemeiner Tell 

§ 2 GGBG benennt die FundsteIlen der für die Gefahrgutbeforderung geltenden internationalen Vor
schriften für die einzelnen Verkehrsträger. Materielle Grundlage für diese Vorschriften bilden, soweit es 
sich um allen Verkehrsträgern gemeinsame Regelungsbereiche handelt, die für die weltweite Anwendung 
konzipierten Empfehlungen der Vereinten Nationen für die Beforderung geHihrlicher Güter. Änderungen 
dieser Empfehlungen werden jeweils in einem Zweijahresrhythmus en bloc verlautbart und im Interesse 
der Wahrung der Einheitlichkeit in einem analogen Zweijahresrhythmus im Rahmen des ADR, RID und 
anderer internationaler Übereinkommen sowie zusätzlich rur den Bereich des Straßen- und Schienenver
kehrs in der EU im Rahmen von Richtlinien umgesetzt. Die nächste Änderung, die mit einer umfassenden 
Umstrukturierung der Texte einhergeht, erfolgte am 1.7.2001. Die statischen Verweisungen im § 2 
GGBG sind möglichst bald anzupassen. 

Neben der Umsetzung von Änderungen der UN-Empfehlungen und der formalen Neugestaltung der Tex
te sind im ADR, RID und den Richtlinien neue Delmitionen und Bestimmungen über die Pflichten der an 
der GefahrgutbefOrderung Beteiligten enthalten, die sich nicht mit jenen des geltenden GGBG decken, so 
dass Anpassungen erforderlich sind. 

Zugleich sollen einige Details im GGBG im Lichte der beim Vollzug gemachten Erfahrungen geringfügig 
geändert bzw. redaktionell verbessert werden. 

Schließlich sollen im Schieß- und Sprengmittelgesetz sowie in der Schieß- und Sprengmittelmonopols
verordnung einige formalrechtlich verbindliche, jedoch weitgehend veraltete Bestimmungen hinsichtlich 
BefOrderung zur Vermeidung von Vollzugsproblemen unter Verweisung auf das GGBG gestrichen wer
den. 

Kompetenzgrundlage: 

In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich Art. 1 des im Entwurf vorliegenden Bundesgesetzes auf 
Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG ("Verkehrswesen bezüglich der Eisenbahnen und der Luftfahrt sowie der 
Schifffahrt, sofern diese nicht unter Artikel 11 fant" und "Kraftfahrwesen") und Art. 11 Abs. 1 Z 4 B-VG 
("Straßenpolizei"). 

Art. 2 stützt sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG ("Waffen-, Munitions- und Sprengmittelwesen, Schießwe
sen"). 

Besonderer Tell 

Zu Art. 1 Z 1 (Inhaltsübersicht): 

Die Änderung berücksichtigt die Einfügung der neuen Anschnitte 6 bis 8 des GGBG. 

Zu Art. 1 Z 2 (§ 1 Abs. 1 Z 4): 

Redaktionelle Anpassung wegen der neu eingeführten Großverpackungen. 

Zu Art. 1 Z 3 (§ 2): 

Mit der Neufassung des § 2 werden die dort angegebenen Fundstellen aktualisiert. In Z 1 lit. a und 2 lit. a 
wird nunmehr auf die letzte Fassung der Anlagen des ADR bzw. des RID und nicht mehr auf die jeweili-
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ge Fassung der Anlagen A und B der Richtlinien 94/55/EG bzw. des Anhangs der Richtlinie 96/49/EG 
(siehe Artikel 4) verwiesen, weil dort auf die Anlagen des ADR bzw. auf das RID ZUTÜckverwiesen wird. 

Zu Art. 1 Z 4 (§ 3 Z 2 bis 7): 

Die Änderungen der Definitionen Absender, Verpacker, Befüller, Betreiber, Verlader und Beforderer 
erfolgen in Anpassung an Abschnitt 1.2.1 der Anlagen des ADR, des RID und der Richtlinien 94/55/EG 
und 96/49/EG. 

Zu Art. 1 Z 5 (§ 3 Z 7a und 7b): 

Abschnitt 1.2.1 der Anlagen des ADR, des RID und der Richtlinien 94/551EG und 96/491EG enthält 
nunmehr auch eine Definition des Begriffs Beforderung, die vor allem auch der Abgrenzung zum An
wendungsbereich des Lager- und Störfallrechts (Seveso II - Richtlinie) - insbesondere im Eisenbahnbe
reich - dient, sowie eine Definition des Empfangers, der in Unterabschnitt 1.4.3.2 als zusätzlicher Betei
ligter mit entsprechenden Pflichten aufscheint. Auch daran ist das GGBG anzupassen. 

Zu Art. 1 Z6 (§ 3 Z 10 fit. b): 

Verbesserung eines (der deutschen Fassung der Richtlinie 94/55/EG entstammenden) redaktionellen Feh
lers bei der Begriffsbestimmung "Unternehmen" . 

Zu Art. 1 Z 7 (§ 4 einleitender Halbsatz): 

Redaktionelle Anpassung wegen der neu eingeführten Großverpackungen. 

Zu Art. 1 Z 8 (§ 4 Z 4): 

Redaktionelle KlarsteIlung zum Gegenstand der Aufschriften, Gefahrzettel und sonstigen Informationen 
sowie Berücksichtigung des neu eingeführten Begriffs "Großzettel (Placards)". 

Zu Art. 1 Z 9 (§ 5 Abs. 2, 3, 4 und 7): 

Berücksichtigung der Änderung im BMG. 

Zu Art. 1 Z 10 (§ 6 Z 4): 

Redaktionelle KlarsteIlung zum Gegenstand der Aufschriften, Gefahrzettel und sonstigen Informationen 
sowie Berücksichtigung des neu eingeführten Begriffs "Großzettel (Placards)". 

Zu Art. 1 Z 11 (§ 7): 

Kapitel 1.4 der Anlagen des ADR, des RID und der Richtlinien 94/551EG und 96/49/EG enthält nunmehr 
auch Sicherheitspflichten der Beteiligten, so dass § 7 entsprechend anzupassen ist. Wesentlich ist, dass 
sich die Sicherheitspflichten aller Beteiligten generell aus Abschnitt 1.4.1 ergeben, dessen Inhalt in § 7 
Abs. I GGBG übernommen wurde. Die beispielhaften Aufzählungen in § 7 Abs. 2 bis 9 bzw. §§ I3 und 
23 entsprechen den Abschnitten 1.4.2 und 1.4.3 der Anlagen des ADR, des RID und der Richtlinien 
94/551EG und 96/49IEG. 

Zu Art. 1 Z 12 (§ 8 Abs. 2, 5 und 6): 

Berücksichtigung der Änderung im BMG. 

Zu Art. 1 Z 13 (§ 8 Abs. 3 Z 4): 

Redaktionelle Anpassung wegen der neu eingeführten Großverpackungen. 
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Zu Art. 1 Z 14 und 15 (§ 9 Abs.3 sowie § 10 Abs. 1 und 2): 

Berücksichtigung der Änderung im BMG. 

Zu Art. 1 Z 16 (§ 11 Abs. 1): 

Da der Geltungsbeginn der Bestimmung (31.12.1999) bereits zurückliegt, ist er zu streichen. Die Geltung 
fiir das einzelne Unternehmen beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die einschlägige Unternehmenstätigkeit 
erstmals erfolgt und endet frühestens mit der Erstellung des Jahresberichts gemäß Abs. 2 Z 3. Es wird 
auch klargestellt, dass die von den Vorschriften gemäß § 2 Z 1,2 oder 3 nicht erfassten Tätigkeiten (z.B. 
generell frei~estellte Bef"örderungen, Bef"örderungen in nicht erfassten Fahrzeugen) dem Abs. 1 nicht 
unterliegen. Uberdies werden die Erweiterungen des Anwendungsbereichs auf das Befüllen und Verpa
cken sowie die materiellrechtlichen Aussagen der Protokollerklärung (siehe die Erläuterungen zur Regie
rungsvorlage der Stammfassung von § 11 Abs. l) in den Text übernommen. Die Mitteilung hat künftig 
stets an den Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie zu erfolgen, wobei die Mitteilungs
pflicht auch für jede Änderung der Benennung besteht. 

Zu Art. 1 Z 17 (§ 11 Abs. 2 Z 3 letzter Satz): 

In Anlehnung an vergleichbare Fälle wird eine Frist für die Erstellung der Jahresberichte vorgesehen. 

Zu Art. I Z 18 (§ 11 Abs. 7): 

Für das Anerkennungsverfahren werden zusätzlich Bestimmungen über die Änderung der Anerkennung 
und die Zuständigkeit für Berufungen aufgenommen. Die Bestellung des Verantwortlichen mit Haupt
wohnsitz in Österreich wird gestrichen. Die Texte von § 11 Abs. 7 und § 14 Abs. 3 werden einander an
geglichen. 

Zu Art. 1 Z 19 (§ 12): 

Berücksichtigung der Änderung im BMG. 

Zu Art. 1 Z 20 (§ 13 Abs. 1 Z 2): 

Berücksichtigung des neu eingeführten Begriffs "Großzettel (Placards)". 

Zu Art. I Z 21 (§ 13 Abs. la): 

Die beispielsweise Aufzählung entspricht Unterabschnitt 1.4.2.2 der Anlagen des ADR und der Richtlinie 
94/55/EG. 

Zu Art. I Z 22 (§ 13 Abs. 2 Z 3): 

Berücksichtigung des neu eingeführten Begriffs "Großzettel (Placards)". 

Zu Art. 1 Z 23 (§ 14 Abs. 3): 

Änderungen analog Z 18. 

Zu Art. 1 Z 24 (§ 14 Abs. 8): 

Enthält die analoge Änderung zu § 11 Abs. 7 letzter Satz. 

Zu Art. 1 Z 25 (§ 15 Abs. 4): 

Berücksichtigt die Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 95/50IEG. 
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Zu Art. 1 Z 26 (§ 16 Abs. 4 und S): 

Wie in § 15 Abs. 1 und § 16 Abs. 3 geht der im Rahmen der Kontrollbestimmungen verwendete Sachver
ständigenbegriff über jenen der gemäß § 2 GGBG in Betracht kommenden Vorschriften (Verpackungs-, 
Tankprüfstellen etc.) hinaus. Der Hinweis auf § 26 hat daher in allen Bestimmungen der §§ 15 und 16 zu 
unterbleiben. 

Zu Art. 1 Z 27 (§ 16 Abs. 7 Z 1): 

Berücksichtigung der Änderung im BMG. 

Zu Art. 1 Z 28 (§ 23): 

In Abs. 1 wird die Z 1 gestrichen, da sie für den Eisenbahnverkehr nicht zutrifft und in Z 2 der zu enge 
Begriff "Gefahrzettel" durch "Gefahrenkennzeichnungen" ersetzt. Die Bestimmungen in den Abs. 2 und 
3 entsprechen den Bestimmungen in 1.4.2.2.1 und 1.4.2.2.2 und 1.4.3.3 i} des RIO und der Richtlinie 
96/49/EG. 

Zu Art. 1 Z 29 (§ 24): 

Berücksichtigung des neu eingeführten Begriffs "Großzettel (Placards)" . 

Zu Art. 1 Z 30 (6., 7. und 8. Abschnitt, §§ 248, 24b und 24c): 

Der 6. Abschnitt enthält nunmehr besondere Bestimmungen über die BefOrderung gefährlicher Güter auf 
Wasserstraßen. In § 24a Abs. 1 werden besondere Pflichten des Beförderers auf Wasserstraßen konkreti
siert. Abs. 2 enthält eine spezifische Abweichung zum Absenderbegriff des § 3 Z 2. 

Der 7. Abschnitt enthält nunmehr besondere Bestimmungen über die Beförderung gefahrlicher Güter im 
Seeverkehr. § 24b betrifft die besondere Gefahrgutausbildung im Seeverkehr. Unterabschnitt 1.3 des 
umstrukturierten IMOG - Codes sieht die Schulung einer Reihe an der SeebefOrderung gerahrlicher Güter 
Beteiligter vor und legt dafür gewisse Inhalte fest. Die gegenständliche Regelung wird eingefiigt, da dies
bezüglich bisher weder dem GGBG selbst noch dem SSEG eine eindeutige Zuständigkeitsbestimmung zu 
entnehmen war. 

Der 8. Abschnitt enthält nunmehr besondere Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter im 
Rahmen der Zivilluftfahrt. § 24c betrifft die besondere Gefahrgutausbildung im Luftverkehr. Teil 6 der 
ICAO-TI sieht die Schulung einer Reihe an der LuftbefOrderung gefahrlicher Güter Beteiligter vor und 
legt dafiir gewisse Inhalte fest. In 6;1.1.2 der ICAO-TI wird die behördliche Überprüfung und Anerken
nung der Schulung von Personal des Operators verlangt und die Festlegung von Verfahren auch hinsicht
lich der übrigen Betroffenen empfohlen. Unterabschnitt 1.5 der IATA-DGR geht auch in diesen Fällen 
von einer obligatorischen behördlichen Überprüfung und Anerkennung aus. Die gegenständliche Rege
lung wird eingefiigt, da diesbezüglich bisher weder dem GGBG selbst noch dem Luftfahrtgesetz eine 
eindeutige Zuständigkeitsbestimmung zu entnehmen war. Sie geht über die unbedingt notwendigen An
forderung der ICAO-TI insofern hinaus, als sie zwischen 6; 1.1.2 Satz 1 und 2 nicht unterscheidet, die dort 
genannten Schulungen also jedenfalls der Anerkennung durch das BMVIT unterwirft. Für den Operator 
kann der Bescheid auch Spruchteil einer Bewilligung gemäß § § 101 ff LFG sein. Hinsichtlich der persön
lichen Voraussetzungen fiir die Erteilung und der Möglichkeit des Widerrufs sind die Bestimmungen 
jenen nachgestaltet, die bereits fiir andere Verkehrsträger im GGBG bestehen. 

Zu Art. I Z 31 (§ 25 Abs. 4): 

Berücksichtigung der Änderung im BMG. 

Zu Art. 1 Z 32 (§ 26 Abs. 2): 

Berücksichtigung der Änderung im BMG und der neu eingefiihrten Großverpackungen. 

Zu Art. 1 Z 33 (§ 27 Abs. I, 2 und 3): 

Die Verweisungen waren an die Änderungen in den §§ 7, 13,23, 24a, 24b und 24c anzupassen. Zur Ver
einfachung der Zitierung wurden alle einen bestimmten Beteiligten (z.B. Absender, Lenker) betreffenden 
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Tatbestände jeweils in einer einzigen Z zusammengefasst. Wie in vergleichbaren anderen Fällen (z.B. 
FSG) wurde das Höchstmaß der Ersatzfreiheitsstrafe auf sechs Wochen angehoben. 

Zu Art. 1 Z 34 (§ 27 Abs. 7): 

Da die Pflichten des BefOrderers das sichere Befordern insgesamt umfassen sind Verstöße dagegen dort 
zu ahnden, wo sie festgestellt werden (Ort der Betretung, vgl. § 134 Abs. KFG, § 107 Abs. 1 FremdenG). 

Zu Art. 1 Z 35 (§ 30 Z 1 und 3): 

Berücksichtigung der Änderung im BMG. 

Zu Art. 2 (§ 35 Abs. 1 Schieß- und Sprengmittelgesetz): 

Das in Form und Inhalt weitgehend veraltete Gesetz und die ebenfalls veraltete Verordnung aus dem Jahr 
1935 treten gemäß § 4 iVm Anlage I zum 1. BRBG, BGBI. I Nr. 19111999, spätestens mit 31. 12.2009 
außer Kraft, sofern sie nicht vorher aufgehoben oder wiederverlautbart werden. Da beides in nächster Zeit 
nicht zu erwarten ist, waren zumindest die zu speziellen Vollzugsproblemen Anlass gebenden Beforde
rungsregelungen zugunsten einer Verweisung auf das GGBG aufzuheben. 

Zu Artikel 3 (Notinkationshinweis): 

Der Hinweis berücksichtigt Art. 12 der Richtlinie 98/34/EG sowie, hinsichtlich seiner Formulierung, das 
Rundschreiben des BMW A vom 17. November 1998, GZ 20.624/92-11/1198. 

Zu Artikel 4 (Bezugnahme auf RichtIinien): 

Gemäß den genannten Richtlinien ist auf diese im Text des diese umsetzenden nationalen Rechtsinstru
ments Bezug zu nehmen. 
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Textgegenüberstellung 

6. Abschnitt 

Geltende Fassung: 

Behörden und Sachverständige, Strafbestimmungen, 
Schluß~ und Übergangsbestimmungen 
§ 25 Zuständige Behörden 
§ 26 Sachverständige 
§ 27 Strafbestimmungen, besondere Vorschriften für das 

Strafverfahren 
§ 28 Außerkrafttreten 
§ 29 Übergangsbestimmungen 
§ 30 Vollziehung 

4. die Verpackungen einschließlich Großpackmittel (mC), die Container, die 
Tanks und die Versandstücke, die zur Verwendung fiir die Beförderung 
dieser Güter bestimmt sind oder in denen solche Güter befördert werden, 

§ 2. Für die Beförderung gef'ahrlicher Güter gemäß § I Abs. I gelten folgende 
Vorschriften: 

Vorgeschlagene Fassung: 

Artikel 1 
Das Gefahrgutbeforderungsgesetz, BGBl. I Nr. 145/1998, in der Fassung der 
GGBG - Novelle 1999, BGBl. I Nr. 108/1999 wird wie folgt geändert: 

J. In der Inhaltsübersicht wird der 6. Abschnitt durchjo/gende Abschnitte 
ersetzt: 

,,6. Abschnitt 

7. Abschnitt 

8. Abschnitt 

9. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen über die Bef6rderung gefahr
lieher Güter auf Wasserstraßen 
§ 24a Besondere Pflichten von Beteiligten 
Besondere Bestimmungen über die Bef6rderung 
gefahrlicher Güter im Seeverkehr 
§ 24b Besondere Ausbildung 
Besondere Bestimmungen über die Bef6rderung gefähr
licher Güter im Rahmen der Zivilluftfahrt 
§ 24c Besondere Ausbildung 
Behörden und Sachverständige, Stratbestimmungen, 
Schluss- und Übergangsbestimmungen 
§ 25 Zuständige Behörden 
§ 26 Sachverständige 
§ 27 Strafbestimmungen, besondere Vorschriften fiir das 

Strafverfahren 
§ 28 Außerkrafttreten 
§ 29 Übergangsbestimmungen 
§ 30 Vollziehung" 

2. In § 1 Abs. 2 Z 4 wird" Verpackungen einschließlich Großpackmittel 
(mC)" durch .. Verpackungen, einschließlich Großverpackungen und 
Großpackmittel (mC)" ersetzt. 

3. § 2 lautet: 
"§ 2. Für die Beförderung gefiihrlicher Güter gemäß § lAbs. 1 gelten folgende 
Vorschriften: 
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TextgegenübersteUung 
Geltende Fassung: 

1. für die Beförderung gemäß § 1 Abs. I Z 1 
a) innerhalb Österreichs sowie mit einem in einem Mitgliedstaat des Eu

ropäischen Wirtschaftsraums registrierten oder zum Verkehr zugelas
senen Fahrzeug von Österreich in einen Mitgliedstaat des Europäi
schen Wirtschaftsraums und von einem Mitgliedstaat des Europäi
schen Wirtschaftsraums nach Österreich: 
die Anlagen A und B der Richtlinie 94/55/EG des Rates vom 21. No
vember 1994 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten für den Gefahrguttransport auf der Straße, ABI. Nr. L 319 
vom 12.12.1994, S. 7, in der Fassung der Richtlinie 1999/47/EG der 
Kommission vom 21. Mai 1999, ABI. Nr. L 169 vom 5. Juli 1999, S. 
1 ; 

b) in allen übrigen Fällen: 
das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), BGBL Nr. 522/1973, in der 
Fassung der Änderung der Anlagen A und B, BGBL III Nr. 21111998; 

2. für die Beförderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 
a) innerhalb Österreichs sowie von Österreich in einen Mitgliedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums und von einem Mitgliedstaat des Eu
ropäischen Wirtschaftsraums nach Österreich: 
der Anhang der Richtlinie 96/49/EG des Rates vom 23. Juli. 1996 zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Ei
senbahnbeförderung gefährlicher Güter, ABI. Nr. L 235 vom 
17.9.1996, S. 25, in der Fassung der Richtlinie 1999/48/EG der 
Kommission vom 21. Mai 1999, ABI. Nr. L 169 vom 5. Juli 1999, S. 
59; 

b) in allen übrigen Fällen: 
das Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr 
(COTIF), Anhang B - Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag 
über die internationale Eisenbahnbeförderung von Gütern (CIM), An
lage I - Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefähr
licher Güter (RID), BGBl. Nr. 137/1967, in der Fassung der Ände-

Vorgeschlagene Fassung: 

1. für die Beförderung gemäß § 1 Abs. 1 Z I 
a) innerhalb Österreichs sowie mit einem in einem Mitgliedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums registrierten oder zum Verkehr zu
gelassenen Fahrzeug von Österreich in einen Mitgliedstaat des Eu
ropäischen Wirtschaftsraums und von einem Mitgliedstaat des Eu
ropäischen Wirtschaftsraums nach Österreich: 
die Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens über die 
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße 
(ADR), BGBI. Nr. 522/1973, in der Fassung BGBI. 111 Nr. 96/2001, 
wobei das Wort "Vertragspartei" durch das Wort "Mitgliedstaat" er
setzt wird; 

b) in allen übrigen Fällen: 
das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförde
rung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), BGB!. Nr. 522/1973, 
in der Fassung der Änderung der Anlagen A und B, BGBI. III Nr. 
96/2001; 

2. für die Beförderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 2 
a) innerhalb Österreichs sowie von Österreich in einen Mitgliedstaat des 

Europäischen Wirtschaftsraums und von einem Mitgliedstaat des Eu
ropäischen Wirtschaftsraums nach Österreich: 
die Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher 
Güter (RIO), BGBl. Nr. 137/1967, in der Fassung der Änderung 
BGBI. III Nr. 97/2001, wobei die Ausdrücke "Vertragspartei" und 
"Staaten oder Eisenbahnen" durch das Wort "Mitgliedstaat" ersetzt 
werden; 

b) in allen übrigen Fällen: 
das Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr 
(COTIF), Anhang B - Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag 
über die internationale Eisenbahnbeförderung von Gütern (CIM), An
lage I - Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefähr
licher Güter (RID), BGBI. Nr. 137/1967, in der Fassung der Ände-
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

rung BGBl. III Nr. 1311999; 
c) BefOrderungen von oder nach den Republiken der ehemaligen Sow

jetunion, die nicht Vertragsparteien des COTIF sind, mit Eisenbahn
wagen, die zum Eisenbahnverkehr in einem Staat zugelassen sind, der 
nicht Vertragspartei des COTIF ist, dürfen auf österreichischem Ge
biet auch auf Grund der Regelungen eines Sondertarifs durchgefiihrt 
werden. Eisenbahnunternehmen, die Beförderungen gemäß diesen 
Regelungen durchzufiihren beabsichtigen, haben um Bewilligung 
durch den Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr anzusuchen. 
Diese ist zu erteilen, wenn durch geeignete Maßnahmen und Auflagen 
sichergestellt ist, daß ein der Regelung in lit. b gleichwertiger Sicher
heitsstandard gewahrt bleibt; 

3. fiir die Beforderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 3: 
die §§ 5, 9, 12, 13, 14, 16,35,40, 103, 109 und 119 des Schiffahrts
gesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997, und die Verordnung des Bundesminis
ters fiir Wissenschaft und Verkehr über die Beförderung gefahrlicher 
Güter auf Wasserstraßen (ADN-Verordnung), BGBl. II Nr. 295/1997 
in der jeweils geltenden Fassung; 

4. fiir die BefOrderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 4: 
Kapitel VII des SOLAS - Übereinkommens gemäß § 2 Abs. 1 SSEG, 
BGBl. Nr. 387/1996 mit nachstehenden Codes: 
a) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), 
b) International Code for the Construction and Equipment of Ships 

Carrying Dangerous Chemieals in Bulk (mC Code), 
c) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying 

Dangerous Chemieals in Bulk (BCH Code), 
d) International Code for the Construction and Equipment of Ships 

Carrying Liquified Gases in Bulk (IGC Code), 
e) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Li

quified Gases in Bulk (Ge Code) und 
1) Code for Existing Ships Carrying Liquified Gases in Bulk; 

5. fiir die Beförderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 5: 
Anhang 18 des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt, 

Vorgeschlagene Fassung: 

rung BGBI. III Nr. 97/2001; 
c) Beforderungen von oder nach den Republiken der ehemaligen Sow

jetunion, die nicht Vertragsparteien des COTIF sind, mit Eisenbahn
wagen, die zum Eisenbahnverkehr in einem Staat zugelassen sind, der 
nicht Vertragspartei des COTIF ist, dürfen auf österreichischem Ge
biet auch auf Grund der Regelungen eines Sondertarifs durchgefiihrt 
werden. Eisenbahnuntemehmen, die Beförderungen gemäß diesen 
Regelungen durchzuführen beabsichtigen, haben um Bewilligung 
durch den Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie 
anzusuchen. Diese ist zu erteilen, wenn durch geeignete Maßnahmen 
und Auflagen sichergestellt ist, dass ein der Regelung in lit. b gleich
wertiger Sicherheitsstandard gewahrt bleibt; 

3. fiir die Beförderung gemäß § 1 Abs. I Z 3: 
die §§ 5, 9, 12, 13, 14, 16,35,40, 103, 109 und 119 des Schiffahrtsgeset
zes, BGBl. I Nr. 62/1997 idF BGBl. I Nr. 9/1998 und die Verordnung des 
Bundesministers fiir Wissenschaft und Verkehr über die Beförderung ge
fährlicher Güter auf Wasserstraßen (ADN-Verordnung), BGBI. II Nr. 
295/1997 in der jeweils geltenden Fassung; 

4. fiir die BefOrderung gemäß § lAbs. 1 Z 4: 
Kapitel VII des SOLAS - Übereinkommens gemäß § 2 Abs. 1 SSEG, 
BGBl. Nr. 387/1996 mit nachstehenden Codes: 
a) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), 
b) International Code for the Construction and Equipment of Ships Car

rying Dangerous Chemieals in Bulk (mC Code), 
c) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dange

rous Chemieals in Bulk (BCH Code), 
d) International Code for the Construction and Equipment of Ships Car

rying Liquified Gases in Bulk (IGC Code), 
e) Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquified 

Gases in Bulk (GC Code) und 
1) Code for Existing Ships Carrying Liquified Gases in Bulk und 

5. für die Beförderung gemäß § 1 Abs. 1 Z 5: 
Anhang 18 des Abkommens über die internationale Zivilluftfahrt, BGB!. 
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TextgegenübersteUung 
Geltende Fassung: 

BGBI. Nr. 97/1949 mit nachstehenden technischen Anweisungen: 
International Civil Aviation Organization - Technical Instructions for 
the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO - TI) Edition 
1999-2000. 

2. Absender ist der Absender gemäß Befdrderungsvertrag. Erfolgt die Befdr
derung ohne Beförderungsvertrag, so ist Absender, wer die Beförderung 
angeordnet hat. Wurde die Beförderung nicht angeordnet, so gilt der Be
fOrderer als Absender. 

3. Verpacker ist, wer die gefährlichen Güter in Verpackungen einschließlich 
Großpackmittel (IBC), einfüllt oder die Versandstücke für die Beförde
rung vorbereitet. 

4. Befüller ist, wer die gefährlichen Güter in einen Tank oder in ein Fahr
zeug für Güter in loser Schüttung oder in einen Container für Güter in lo
ser Schüttung einfüllt oder das berullte Fahrzeug oder den befüllten Con
tainer für die Beförderung vorbereitet. 

5. Betreiber eines Tankcontainers ist, wer als Eigentümer, Einsteller oder 
sonstiger Verfügungsberechtigter den Tankcontainer fiir die BefOrderung 
gefährlicher Güter verwendet. 

6. Verlader ist, wer die gefährlichen Güter in Versandstücken, einschließlich 
Großpackmittel (IBC) in ein Fahrzeug oder in einen Container verlädt 0-

der die gefährlichen Güter in Versandstücken, einschließlich Großpack
mittel (mC) oder in einem Container dem BefOrderer unmittelbar zur Be
fOrderung übergibt. 

7. Beförderer ist, wer mit oder ohne Beförderungsvertrag Berorderungen 
gemäß § lAbs. 1 durchfUhrt. 

'; ! 

Vorgeschlagene Fassung: 

Nr. 97/1949 mit nachstehenden technischen Anweisungen: 
International Civil Aviation Organization - Technical Instructions for the 
Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO - TI) Edition 2001-
2002." 

4. § 3 Z 2 bis 7 lauten: 
,,2. Absender ist das Unternehmen, das selbst oder fiir einen Dritten gefährli

che Güter versendet. Erfolgt die Bef6rderung auf Grund eines BefOrde
rungsvertrages, gilt als Absender der Absender gemäß diesem Vertrag. 

3. Verpacker ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in Verpackun
gen, einschließlich Großverpackungen und Großpackmittel (mC) ein
füllt und gegebenenfalls die Versandstücke zur Beförderung vorberei
tet. 

4. Beruller ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in einen Tank 
(Tankfahrzeug, Kesselwagen, Aufsetztank, Wagen mit abnehmbaren 
Tanks, ortsbeweglichen Tank oder Tankcontainer), in Ladetanks 
(Tankschiff), in ein Batterie-Fahrzeug, einen Batteriewagen oder einen 
Gascontainer mit mebreren Elementen (MEGC) oder in ein Fahrzeug 
oder einen Container fiir Güter in loser Schüttung einfüllt. 

5. Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder eines 
Kesselwagens ist das Unternehmen, auf dessen Namen der Tankcontai
ner, der ortsbewegliche Tank oder der Kesselwagen eingestellt oder 
sonst zum Verkebr zugelassen ist. 

6. Verlader ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in ein Fahrzeug 
oder in einen Großcontainer verlädt. 

7. Beförderer ist das Unternehmen, das die BefOrderung mit oder ohne Be
rorderungsvertrag durchfUhrt. " 

5. Nach § 3 Z 7 werdenfolgende Z 7a und 7b eingefügt: 
7a. BefOrderung ist die Ortsveränderung der gefährlichen Güter einschließlich 
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TextgegenübersteUung 
Geltende Fassung: 

b) jede Vereinigung oder jede Gruppierung von Personen, mit 
oder ohne Rechtspersönlichkeit, mit oder ohne Erwerbszweck sowie 

Verpackungen einschließlich Großpackmittel (IBC) dürfen als Versandstücke 
sowie Container und Tanks dürfen für Beforderungen im Sinne dieses Bun
desgesetzes nur verwendet werden, wenn 

4. an ihnen die auf Grund der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschrif
ten vorgeschriebenen Aufschriften, Gefahrzettel und sonstigen Informati
onen über die gefährlichen Güter, die Verpackung, den Container oder den 
Tank diesen Vorschriften entsprechend angebracht sind. 

Vorgeschlagene Fassung: 

der transportbedingten Aufenthalte und einschließlich des verkehrsbe
dingten Verweilens der gefährlichen Güter in den Fahrzeugen, Tanks 
und Containern vor, während und nach der Ortsveränderung. 
Die vorliegende Definition schließt auch das zeitweilige Abstellen ge
fährlicher Güter für den Wechsel der Beforderungsart oder des Befor
derungsmittels (Umschlag) ein. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass 
die Beforderungsdokumente, aus denen Versand- und Empfangsort 
feststellbar sind, auf Verlangen vorgelegt werden, sowie - außer für 
Kontrollzwecke der zuständigen Behörde - unter der Voraussetzung, 
dass Versandstücke und Tanks während des zeitweiligen Aufenthalts 
nicht geöffnet werden. 

7b. Empfänger ist der Empfänger gemäß Beförderungsvertrag. Bezeichnet der 
Empfänger gemäß den für den Beförderungsvertrag geltenden Bestim
mungen einen Dritten, so gilt dieser als Empfänger. Erfolgt die Beför
derung ohne Beförderungsvertrag, so ist Empfänger das Unternehmen, 
welches die geiahrlichen Güter bei der Ankunft übernimmt. " 

6. § 3 Z 10 lit. blautet: 
" b) jede Vereinigung oder jeder Zusammenschluss von Personen ohne 

Rechtspersönlichkeit, mit oder ohne Erwerbszweck sowie" 

7. In § 4 einleitender Halbsatz wird" Verpackungen einschließlich Groß
packmittel (lBC) " durch" Verpackungen, einschließlich Großverpackun
gen und Großpackmittel (lBC)" ersetzt. 

8. § 4 Z 4 lautet: 
,,4. an ihnen die auf Grund der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vor

schriften vorgeschriebenen Aufschriften, Gefahrzettel, Großzettel 
(Placards) und sonstigen Informationen über die gefährlichen Güter, 
über die Verpackung, über den Container oder über den Tank diesen 
Vorschriften entsprechend angebracht sind. 11 

9. In § 5 Abs. 2, 3, 4 und 7 wird die Wortfolge "der Bundesminister für Wis-
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• 

Textgegenüberstellung 

4. 

Geltende Fassung: 

wenn an ihnen die auf Grund der gemäß § 2 in Betracht kommenden 
Vorschriften vorgeschriebenen Aufschriften, Gefahrzettel, Tafeln und 
sonstigen Informationen über die gefährlichen Güter und das Fahrzeug 
diesen Vorschriften entsprechend angebracht sind. 

§ 7. (I) Die an der Beförderung gefährlicher Güter Beteiligten haben die nach 
Art und Ausmaß der vorhersehbaren Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen, um Schadensfälle zu verhindern und bei Eintritt eines Schadens dessen 
Umfang so gering wie möglich zu halten. 

(2) Gefährliche Güter dürfen nur befördert werden, wenn 
1. dies nach den gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften zulässig 

oder eine Ausnahmebewilligung gemäß § 9 erteilt worden ist, 
2. bei gefährlichen Gütern, die nur auf Grund einer Beförderungsgenehmi

gung gemäß § 8 befördert werden dürfen, diese Genehmigung erteilt ist, 
3. die Verwendung der Verpackung einschließlich Großpackmittel (IBq als 

Versandstück oder die Verwendung des Containers oder Tanks gemäß § 
4 zulässig ist, 

4. die Bestimmungen der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften 
über die BefOrderungsart, die Höcbstmengen, das Zusammenladen, die 
Handhabung und Verstauung sowie das Reinigen oder Entgiften oder an-

Vorgeschlagene Fassung: 

senschaft und Verkehr" in ihren verschiedenen grammatikalischen For
men durch die Wortfolge "der Bundesminister für Verkehr, Innovation 
und Technologie" in der jeweils grammatikalisch richtigen Form ersetzt. 

10. § 6 Z 4 lautet: 
,,4. wenn an ihnen die auf Grund der gemäß § 2 in Betracht kommenden 

Vorschriften vorgeschriebenen Aufschriften, Gefahrzettel, Großzettel 
(Placards), Tafeln und sonstigen Informationen über die gefährlichen 
Güter und über das Fahrzeug diesen Vorschriften entsprechend ange
bracht sind. " 

J J. § 7 lautet: 
,,§ 7. (1) Die an der Beförderung gefährlicher Güter Beteiligten haben die nach 
Art und Ausmaß der vorhersehbaren Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen, um Schadensfälle zu verhindern und bei Eintritt eines Schadens dessen 
Umfang so gering wie möglich zu halten. Sie haben jedenfalls die für sie je
weils geltenden Bestimmungen der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vor
schriften einzuhalten. 
Die Beteiligten haben im Fall einer möglichen unmittelbaren Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit unverzüglich die Einsatz- und Sicherheitskräfte zu ver
ständigen und mit den für den Einsatz notwendigen Informationen zu verse
hen. 
(2) Der Beförderer hat im Rahmen des Abs. I insbesondere die im 4.,5. und 6. 
Abschnitt angeführten Pflichten des Beförderers. 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

ders Dekontaminieren erfiillt sind, 
5. die Verwendung der Fahrzeuge gemäß § 6 zulässig ist, 
6. das zuständige bei der Beförderung tätige Personal entsprechend den 

gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften über seine Pflichten und 
über die Besonderheiten der BefOrderung und über das Verhalten bei Un
feillen oder Zwischenfällen ausreichend in Kenntnis gesetzt und unterwie
sen worden ist, 

7. dem zuständigen bei der BefOrderung tätigen Personal die in den gemäß 
§ 2 in Betracht kommenden Vorschriften vorgeschriebenen Begleitpapie
re und Ausstattungsgegenstände sowie gegebenenfalls der Bescheid über 
dieAusnahmebewilligung gemäß § 9 übergeben worden sind, soweit die
ses nicht bereits im Besitz dieser Gegenstände oder Papiere ist, und 

8. die Begleitpapiere und Ausstattungsgegenstände (Z 7) den gemäß § 2 in 
Betracht kommenden Vorschriften entsprechend mitgeführt werden. 

(3) Der Absender darf gefährliche Güter nur zur Beförderung übergeben, wenn 
1. die Voraussetzungen des Abs. 2 Z 1, 2 und 3 erfiillt sind, 
2. er dem Beförderer die vorgeschriebenen und vorschriftsmäßig aus ge

lliUten Begleitpapiere oder, wenn dies in den gemäß § 2 in Betracht 
kommenden Vorschriften vorgesehen ist, die fiir die vorschriftsmäßi
ge Erstellung dieser Begleitpapiere erforderlichen Angaben schriftlich 
mitgeteilt hat, wenn dieser nicht bereits im Besitz dieser Begleitpapie
re oder schriftlichen Angaben ist. 

Vorgeschlagene Fassung: 

(3) Der Absender darf nur Sendungen zur Beförderung übergeben, die den 
gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften entsprechen. Im Rahmen des 
Abs. I hat er insbesondere: 
1. sich zu vergewissern, dass die gefährlichen Güter nach den gemäß § 2 in 

Betracht kommenden Vorschriften klassifiziert und zur Beforderung zuge
lassen sind; 

2. dem Beforderer die erforderlichen Angaben und Informationen und gege
benenfalls die erforderlichen Bef6rderungspapiere und Begleitpapiere 
(Genehmigungen, Zulassungen, Benachrichtigungen, Zeugnisse, usw.) zu 
liefern; 

3. nur Verpackungen, Großverpackungen, Großpackmittel (mC) und Tanks 
[Tankfahrzeuge, Kesselwagen, Tankschiffe, Batteriefahrzeuge, Batterie
wagen, Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren Tanks, ortsbewegliche 
Tanks, Tankcontainer oder Gascontainer mit mehreren Elementen 
(MEGC)] zu verwenden, die fiir die Beförderung der betreffenden Güter 
zugelassen und geeignet sowie mit den in den gemäß § 2 in Betracht 
kommenden Vorschriften vorgeschriebenen Kennzeichnungen versehen 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

(4) Handelt der Absender in fremdem Auftrag, so muß der Auftraggeber dem 
Absender sämtliche zur Erfiillung der dem Absender gemäß Abs. 3 auferlegten 
Pflichten erforderlichen Unterlagen übergeben, soweit dieser nicht bereits im 
Besitz dieser Unterlagen ist, und die hiefiir erforderlichen Anweisungen ertei
len. 
(5) Der Verpacker 
I. hat die Verpackungsvorschriften einschließlich der Vorschriften über die 

Zulässigkeit der Verwendung (§ 4) und über die Zusammenpackung zu 
beachten und 

2. hat, wenn er die Versandstücke zur Beförderung vorbereitet, die Vor
schriften über Aufschriften und Gefabrzettel auf Versands tücken zu be
achten. 

(6) Der Beruller 
1. hat sich vor dem Berullen der Tanks oder der Fahrzeuge fiir Güter in 

loser Schüttung oder der Container fiir Güter in loser Schüttung nach 
Maßgabe der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften durch eine 
Sichtprüfung zu vergewissern, daß sich die Fahrzeuge, Container und 

Vorgeschlagene Fassung: 

sind; 
4. die Vorschriften über die Versandart und die Abfertigungsbeschränkungen 

zu beachten und 
5. dafiir zu sorgen, dass auch ungereinigte und nicht entgaste leere Tanks 

[Tankfahrzeuge, Kesselwagen, Tankschiffe, Batteriefabrzeuge, Batterie
wagen, Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren Tanks, ortsbewegliche 
Tanks, Tankcontainer oder Gascontainer mit mehreren Elementen 
(MEGC)] oder ungereinigte leere Fahrzeuge oder Container fiir Güter in 
loser Schüttung entsprechend gekennzeichnet und bezettelt werden und 
dass ungereinigte leere Tanks ebenso verschlossen und undurchlässig sind 
wie in gefülltem Zustand. 

Nimmt der Absender die Dienste anderer Beteiligter (Verpacker, Verlader, 
Befüller, usw.) in Amlpruch, hat er geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit 
gewährleistet ist, dass die Sendung den gemäß § 2 in Betracht kommenden 
Vorschriften entspricht. Er kann jedoch in den Fällen der Z 1, 2, 3 und 5 auf 
die ihm von anderen Beteiligten zur Verfiigung gestellten Informationen und 
Daten vertrauen. 
(4) Handelt der Absender im Auftrag eines Dritten, so hat dieser den Absender 
schriftlich auf das geiahrliche Gut hinzuweisen und ihm alle Auskünfte und 
Dokumente, die zur Erfiillung seiner Aufgaben erforderlich sind, zur Verfü
gung zu stellen. 

(5) Der Verpacker hat im Rahmen des Abs. 1 insbesondere zu beachten: 
1. die Verpackungsvorschriften und die Vorschriften über die Zusammenpa

ckungund 
2. wenn er die Versandstücke zur Beförderung vorbereitet, die Vorschriften 

über die Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstücken. 

(6) Der Befüller hat im Rahmen des Abs. 1 insbesondere folgende Pflichten: 
Er 
1. hat sich vor dem Berullen der Tanks zu vergewissern, dass sich die Tanks 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

Tanks sowie deren Ausrüstungsteile in einem ordnungsgemäßen Zustand 
befinden; 

2. darf Fahrzeuge, Container und Tanks nur mit den fiir diese zugelassenen 
gefährlichen Gütern beruHen; 

3. hat beim Befüllen von Tanks die Bestimmungen hinsichtlich gefährlicher 
Güter in urunittelbar nebeneinanderliegenden Tankabteilen zu beachten; 

4. hat beim Berullen des Tanks den höchstzulässigen Füllungsgrad oder die 
höchstzulässige Masse der Füllung je Liter Fassungsraum für das Füllgut 
sowie die sonstigen Betriebsvorschriften für den Tank einzuhalten; 

5. hat nach dem Befüllen des Tanks die Dichtheit der Verschlußeinrichtun
gen zu prüfen; 

6. hat darauf zu achten, daß an den von ihm berullten Tanks außen keine 
gefährlichen Reste des Füllgutes anhaften, und 

7. hat, wenn er die gefährlichen Güter zur Beförderung vorbereitet, die 
Vorschriften für die Aufschriften, Gefahrzettel, Tafeln und sonstigen In
formationen über die gefährlichen Güter sowie das Fahrzeug, den Con
tainer und den Tank zu beachten. 

(7) Der Betreiber eines Tankcontainers 
1. hat für die Beachtung der Vorschriften betreffend Bau, Ausrüstung, Prü

fungen und Kennzeichnung zu sorgen; 
2. hat dafür Sorge zu tragen, daß die Instandhaltung des Tanks und seiner 

Ausrüstungen in einer Weise durchgeführt wird, die gewährleistet, daß 
der Tankcontainer unter normalen Betriebsbeanspruchungen bis zur 
nächsten Prüfung die Bedingungen der gemäß § 2 in Betracht kommen
den Vorschriften erfüllt; 

3. hat eine außerordentliche Prüfung durchführen zu lassen, wenn die Si
cherheit des Tanks oder seiner Ausrüstungen durch Ausbesserung, Um
bau oder Unfall beeinträchtigt sein kann. 

Vorgeschlagene Fassung: 

und ihre Ausrüstungsteile in einem technisch einwandfreien Zustand be
fmden; 

2. hat sich zu vergewissern, dass bei Tankfahrzeugen, Kesselwagen, Batte
riefahrzeugen. Batteriewagen, Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren 
Tanks, ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern und Gascontainern mit 
mehreren Elementen (MEGC) das Datum der nächsten Prüfung nicht ü
berschritten ist; 

3. darf Tanks nur mit den fiir diese Tanks zugelassenen gefährlichen Gütern 
befüllen; 

4. hat beim Berullen des Tanks die Vorschriften hinsichtlich gefährlicher 
Güter in unmittelbar nebeneinanderliegenden Tankabteilen zu beachten; 

5. hat beim Berullen des Tanks den höchstzulässigen Füllungsgrad oder die 
höchstzulässige Masse der Füllung je Liter Fassungsraum für das FüUgut 
einzuhalten; 

6. hat nach dem Berullen des Tanks die Dichtheit der Verschlusseinrichtun
gen zu prüfen; 

7. hat dafür zu sorgen, dass an den von ihm berullten Tanks außen keine 
gerahrlichen Reste des Füllgutes anhaften, und 

8. hat, wenn er die gefährlichen Güter zur Beförderung vorbereitet, dafür zu 
sorgen, dass die vorgeschriebenen Gefahrenkennzeichnungen vorschrifts
gemäß an den Tanks, Fahrzeugen und Containern angebracht sind. 

(7) Der Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder 
eines Kesselwagens hat im Rahmen des Abs. I insbesondere dafür zu sorgen, 
dass: 
I. die Vorschriften betreffend Bau, Ausrüstung, Prüfungen und Kennzeich

nung beachtet werden; 
2. die Instandhaltung der Tanks und ihrer Ausrüstungen in einer Weise 

durchgeführt wird, die gewährleistet, dass der Tankcontainer, ortsbewegli
che Tank oder Kesselwagen unter normalen Betriebsbeanspruchungen bis 
zur nächsten Prüfung die gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften 
erfii1It, und 

3. eine außerordentliche Prüfung durchgeführt wird, wenn die Sicherheit des 
Tankkörpers oder seiner Ausrüstungen durch Ausbesserung, Umbau oder 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

(8) Der VerIader 
1. darf gefährliche Güter nur verladen oder dem Beförderer unmittelbar 

übergeben, wenn sie auf Grund der gemäß § 2 in Betracht kommenden 
Vorschriften befördert werden dürfen; 

2. hat sich vor dem Verladen der Versandstücke in die Fahrzeuge oder Con
tainer nach Maßgabe der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften 
durch eine Sichtpriifung zu vergewissern, daß sich die Fahrzeuge oder 
Container und daß sich deren Ausriistungsteile in einem ordnungsgemä
ßen Zustand befinden; 

3. hat die Fahrzeug- und Verladevorschriften sowie die Vorschriften für die 
Aufschriften, Gefahrzettel, Tafeln und sonstigen Informationen über die 
gefährlichen Güter sowie das Fahrzeug und den Container zu beachten 
und 

4. hat beim Verladen von Versandstücken die Zusammenladeverbote auch 
unter Beriicksichtigung der bereits im Fahrzeug oder Container befmdli
chen gefährlichen Güter sowie die Vorschriften über die Trennung von 
Nahrungs-, Genuß- und Futtermitteln zu beachten. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Unfall beeinträchtigt sein kann. 
(8) Der Verlader hat im Rahmen des Abs. 1 insbesondere folgende Pflichten: 
Er 
1. darf gefährliche Güter dem Beförderer nur übergeben, wenn sie nach den 

gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften zur Beförderung zugelas
sen sind; 

2. hat bei der Übergabe verpackter gefährlicher Güter oder ungereinigter 
leerer Verpackungen zur Beförderung zu prüfen, ob die Verpackung be
schädigt ist. Er darf ein Versandstück, dessen Verpackung beschädigt, 
insbesondere undicht ist, so dass gefährliches Gut austritt oder austreten 
kann, zur Beförderung erst übergeben, wenn der Mangel beseitigt worden 
ist; gleiches gilt rur ungereinigte leere Verpackungen; 

3. hat beim Verladen von gefährlichen Gütern in Fahrzeuge oder Container 
die Vorschriften für die Beladung und Handhabung zu beachten; 

4. hat, wenn er die gefährlichen Güter dem Beförderer unmittelbar zur Be
förderung übergibt, die Vorschriften für das Anbringen der Gefahren
kennzeichnungen an Fahrzeugen und Containern zu beachten und 

5. hat beim Verladen von Versandstücken die Zusammenladeverbote auch 
unter Beriicksichtigung der bereits im Fahrzeug oder Container befindli
chen gefährlichen Güter sowie die Vorschriften über die Trennung von 
Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln zu beachten. 

Der Verlader kann jedoch in den Fällen der Z I, 4 und 5 auf die ihm von ande
ren Beteiligten zur VerfUgung gestellten Informationen und Daten vertrauen. 
(9) Der Empfänger darf die Annahme des Gutes nicht ohne zwingenden Grund 
verzögern und hat nach dem Entladen zu prüfen, ob die ihn betreffenden Be
stimmungen der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften eingehalten 
sind. Im Rahmen des Abs. 1 hat er insbesondere: 
1. die in den gemäß § 2 in Betracht kommenden Vorschriften vorgesehenen 

Fällen vorgeschriebene Reinigung und Entgiftung von Fahrzeugen und 
Containern vorzunehmen und 

2. dafür zu sorgen, dass bei vollständig entladenen und gereinigten, entgas
ten und entgifteten Fahrzeugen und Containern keine Gefahrenkennzeich
nungen mehr sichtbar sind. 
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TextgegenübersteUung 
Geltende Fassung: 

4. den Nachweis, daß die Verwendung der Verpackungen einschließlich 
Großpackmittel (IBC) als Versandstücke oder der Container oder der Tanks 
für diese Beförderung zulässig ist, und 

(1) Ab 31. Dezember 1999 haben Unternehmen, deren Tätigkeiten die Beför
derung gefährlicher Güter auf der Straße, auf der Schiene oder aufWasserstra
Ben oder das mit dieser Beförderung zusammenhängende Be- oder Entladen 
umfassen, einen oder mehrere qualifizierte Personen mit deren Zustimmung 
als Sicherheitsberater für die Gefahrgutberorderung (Gefahrgutbeauftragte) zu 
benennen. Die Unternehmen haben der Behörde binnen eines Monats nach 
Benennung die Namen ihrer Gefahrgutbeauftragten mitzuteilen. 

I i:!', l'j~llq 

Vorgeschlagene Fassung: 

Ein Fahrzeug oder Container darf erst zurückgestellt oder wieder verwendet 
werden, wenn die vorstehend genannten Vorschriften beachtet worden sind. 
Nimmt der Empranger die Dienste anderer Beteiligter (Entlader, Reiniger, 
Entgiftungsstelle, usw.) in Anspruch, so hat er geeignete Maßnahmen zu er
greifen, damit gewährleistet ist, dass diesen Vorschriften entsprochen wird. " 

12. In § 8 Abs. 2, 5 und 6 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Ver
kehr" durch "Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie" 
ersetzt. 

13. In § 8 Abs. 3 Z 4 wird" Verpackungen einschließlich Großpackmittel 
(lBC)" durch "Verpackungen, einschließlich Groß verpackungen und 
Großpackmittel (lBC) " ersetzt. 

14. In § 9 Abs. 3 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch 
"Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie Hersetzt .. 

15. In § 10 Abs. 1 und 2 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Ver
kehr" durch "Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie" 
ersetzt 

16. § 11 Abs. 1 lautet: 
,,( 1) Unternehmen, deren Tätigkeiten die Beförderung gefährlicher Güter nach 
den gemäß § 2 Z 1,2 oder 3 in Betracht kommenden Vorschriften oder das mit 
dieser Berorderung zusammenhängende Berullen, oder Verpacken sowie Be
oder Entladen, mit Ausnahme des Entladens am endgültigen Bestimmungsort, 
umfassen, haben eine oder mehrere qualifizierte Personen mit deren Zustim
mung als Sicherheitsberater für die Gefahrgutbeförderung (Gefahrgutbeauf~ 
tragte) zu benennen. Die Unternehmen haben dem Bundesminister für Ver
kehr, Innovation und Technologie binnen eines Monats nach Benennung oder 
Änderung der Benennung die Namen ihrer Gefahrgutbeauftragten mitzutei
len. " 
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TextgegenübersteUung 
Geltende Fassung: 

Die Berichte sind fünf Jahre lang aufzubewahren und der Behörde aufVerlan
gen vorzulegen. 

(7) Schulungskurse fUr Gefahrgutbeauftragte dürfen in Österreich nur von 
mittels Bescheid anerkannten Schulungsveranstaltern durchgefiihrt werden. 
Über den Antrag auf Anerkennung hat der Landeshauptmann zu entscheiden, 
in dessen örtlichem Wirkungsbereich die Räumlichkeiten fiir die Durchfiih
rung der Schulungskurse gelegen sind. Befinden sich diese im Wirkungsbe
reich von zwei oder mehreren Landeshauptmännern, haben die beteiligten 
Landeshauptmänner einvernehmlich vorzugehen. Für die Durchfiihrung von 
Schulungskursen können auch mehrere Standorte im Bundesgebiet zugelassen 
werden. Wenn der Antrag von einer natürlichen Person gestellt wird, muß 
diese das 24. Lebensjahr vollendet haben und vertrauenswürdig sein. Bei 
juristischen Personen müssen jene Personen vertrauenswürdig sein, denen ein 
maßgeblicher Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte zusteht. Bei juristischen 
Personen ist mindestens eine verantwortliche natürliche Person mit Haupt
wohnsitz in Österreich zu bestellen. Der Anerkennungsbescheid berechtigt den 
Veranstalter, die darin bezeichneten Kurse und deren Kombination durchzu
fUhren. Für die Anerkennung ist eine Verwaltungsabgabe in Höhe von 8 000 S 
zu entrichten. 

2. er, sofern er auf Grund der gemäß § 2 Z 1 in Betracht kommenden 
Vorschriften hierzu verpflichtet ist, die gemäß den in § 2 Z 1 angefiihrten 

I ,i: 11 I·) li:ililill,iiil j~iililllijiilji ililiii!li·I'. 11·1 i'·liil'lliill,Il.IIIll~lljlll~IIW!II. 

Vorgeschlagene Fassung: 

17. § 11 Abs. 2 Z 3 letzter Satz lautet: 
"Die Berichte sind spätestens bis zum Ende des sechsten auf das Berichtsjahr 
folgenden Monats zu erstellen, fUnf Jahre lang aufzubewahren und der Behör
de auf Verlangen vorzulegen ... 

18. § 11 Abs. 7 lautet: 
.. (7) Schulungskurse fiir Gefahrgutbeauftragte dürfen in Österreich nur von 
mittels Bescheid anerkannten Schulungsveranstaltern durchgefiihrt werden. 
Über den Antrag auf Anerkennung hat der Landeshauptmann zu entscheiden, 
in dessen örtlichem Wirkungsbereich Räumlichkeiten fiir die Durchfiihrung 
der Schulungskurse gelegen sind. Befmden sich Räumlichkeiten auch im Wir
kungsbereich von anderen Landeshauptmännern, so ist deren Stellungnahme 
einzuholen. Über Anträge auf Änderung der Anerkennung hat der Landes
hauptmann zu entscheiden, der den Anerkennungsbescheid erlassen hat, über 
Berufungen der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie. 
Wird der Antrag von einer natürlichen Person gestellt, so muß diese das 24. 
Lebensjahr vollendet haben und vertrauenswürdig sein. Bei juristischen Perso
nen müssen jene Personen vertrauenswürdig sein, denen ein maßgeblicher 
Einfluss auf den Betrieb der Geschäfte zusteht. Die Anerkennung berechtigt 
den Veranstalter, die im Bescheid bezeichneten Kurse und deren Kombination 
durchzuführen. Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Voraussetzun
gen fiir die Erteilung nicht mehr gegeben sind. Verwaltungsabgaben in nach
stehender Höhe sind zu entrichten: 
l. für den Anerkennungsbescheid ............................... 8 000 S (5 81 Euro) 

und 
2. für einen Bescheid über die 

Änderung der Anerkennung .................................... 2000 S (145 Euro)." 

19. In § 12 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch 
"Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

20. In § 13 Abs. 1 Z 2 wird "Gefahrzettel" durch "Gefahrzettell Großzettel 
(placards)" ersetzt. 
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TextgegenübersteUung 
Geltende Fassung: 

Vorschriften erforderlichen Gefahrzettel an der BefOrdenmgseinheit, mit 
der gefährliche Güter befOrdert werden, vorschriftsmäßig angebracht hat 
oder diese mit den gefährlichen Gütern zwecks Anbringung übergeben 
hat. 

Vorgeschlagene Fassung: 

21. Nach § 13 Abs. 1 wird folgender Abs. 1 a eingefiigt: 
,,( 1 a) Der Beförderer hat im Rahmen des § 7 Abs. 1 
1. zu prüfen, ob die zu befördernden gefährlichen Güter nach den gemäß § 2 

Z 1 in Betracht kommenden Vorschriften zur Beförderung zugelassen 
sind; 

2. sich zu vergewissern, dass die vorgeschriebenen Unterlagen in der Beför
denmgseinheit mitgeführt werden; 

3. sich durch eine Sichtprüfung zu vergewissern, dass die Fahrzeuge und die 
Ladung keine offensichtlichen Mängel, keine Undichtheiten oder Risse 
aufweisen, dass keine Ausrüstungsteile fehlen, usw.; 

4. sich zu vergewissern, dass bei Tankfahrzeugen, Batteriefahrzeugen, fest
verbundenen Tanks, Aufsetztanks, ortsbeweglichen Tanks, Tankcontai
nern und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) das Datum der 
nächsten Prüfung nicht überschritten ist; 

5. zu prüfen, dass die Fahrzeuge nicht überladen sind; 
6. sich zu vergewissern, dass die für die Fahrzeuge vorgeschriebenen Groß

zettel (Placards) und Kennzeichnungen angebracht sind, und 
7. sich zu vergewissern, dass die in den schriftlichen Weisungen für den 

Lenker vorgeschriebene Ausstattung im Fahrzeug mitgeführt wird. 
Dies ist gegebenenfalls anband der Befördenmgsdokumente und der Begleit
papiere durch eine Sichtprüfung des Fahrzeugs oder des Containers und gege
benenfalls der Ladung durchzuführen. 
Der Beförderer kann jedoch in den Fällen der Z 1, 2, 5 und 6 auf die ihm von 
anderen Beteiligten zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ver
trauen. " 

22. § 13 Abs. 2 Z 3 lautet: 
3. er sich, soweit dies zumutbar ist, davon überzeugt hat, daß die Beförde- ,,3. er sich, soweit dies zumutbar ist, davon überzeugt hat, dass die Beförde-

13 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

rungseinheit, mit der geflihrliche Güter befordert werden, sowie die La
dung den hiefiir in Betracht kommenden Vorschriften entsprechen und 
die Aufschriften, Gefahrzettel, Tafeln und sonstigen Informationen über 
die geflihrlichen Güter und das Fahrzeug vorschriftsmäßig angebracht 
sind. 

(3) Die besondere Ausbildung darf in Österreich nur im Rahmen von mittels 
Bescheid anerkannten Lehrgängen durchgeführt werden. Über den Antrag auf 
Anerkennung hat der Landeshauptmann zu entscheiden, in dessen örtlichem 
Wirkungsbereich die Räumlichkeiten fiir die Durchfiihrung der Lehrgänge -
gelegen sind. Befinden sich diese im Wirkungsbereich von zwei oder mehreren 
Landeshauptmännern, haben die beteiligten Landeshauptmänner einvernehm
lich vorzugehen. Für die Durchfiihrung von Lehrgängen zur besonderen Aus
bildung können auch mehrere Standorte im Bundesgebiet zugelassen werden. 
Wenn der Antrag von einer natürlichen Person gestellt wird, muß diese das 24. 
Lebensjahr vollendet haben und vertrauenswürdig sein. Bei juristischen Perso
nen gelten dieselben Voraussetzungen fiir jene Personen, denen ein maßgebli
cher Einfluß auf den Betrieb der Geschäfte zusteht. 

(8) Für die Anerkennung gemäß Abs. 3 ist eine Verwaltungsabgabe in Höhe 
von 4 000 S zu entrichten. 

(4) Die Kontrollen sind anband der Prüfliste des Anhangs I der Richtlinie 
95150lEG des Rates vom 6. Oktober 1995 über einheitliche Verfahren für die 
Kontrolle von Gefahrgutiransporten auf der Straße, ABI. Nr. L 249 vom 
17.10.1995, S. 35 durchzufiihren und dürfen fiir einen Gefahrguttransport nicht 

• 1 1 1' 
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Vorgeschlagene Fassung: 

rungseinheit, mit der geflihrliche Güter befordert werden, sowie die La
dung den hiefiir in Betracht kommenden Vorschriften entsprechen und 
die Aufschriften, Gefahrzettel, Großzettel (Placards), Tafeln und sonsti
gen Informationen über die geflihrlichen Güter und über das Fahrzeug 
vorschriftsmäßig angebracht sind. " 

23. § /4 Abs. 3 lautet: 
.. (3) Die besondere Ausbildung darf in Österreich nur im Rahmen von mittels 
Bescheid anerkannten Lehrgängen durchgeführt werden. Über den Antrag auf 
Anerkennung hat der Landeshauptmann zu entscheiden, in dessen örtlichem 
Wirkungsbereich Räumlichkeiten fiir die Durchfiihrung der Lehrgänge gelegen 
sind. Befinden sich Räumlichkeiten auch im Wirkungsbereich von anderen 
Landeshauptmännern, so ist deren Stellungnahme einzuholen. Über Anträge 
auf Änderung der Anerkennung hat der Landeshauptmann zu entscheiden, der 
den Anerkennungsbescheid erlassen hat, über Berufungen der Bundesminister 
für Verkehr, Innovation und Technologie. Wird der Antrag von einer natürli
chen Person gestellt, so muß diese das 24. Lebensjahr vollendet haben und 
vertrauenswürdig sein. Bei juristischen Personen müssen jene Personen ver
trauenswürdig sein, denen ein maßgeblicher Einfluß auf den Betrieb der Ge
schäfte zusteht. " 

24. § /4 Abs. 8 lautet: 
" (8) Für die Bescheide gemäß Abs. 3 sind Verwaltungsabgaben in nachste
hender Höhe zu entrichten: 
1. fiir den Anerkennungsbescheid .............................. 4 000 S (290 Euro) und 
2. fiir den Bescheid über die 

Änderung der Anerkennung 1 000 S (72 Euro). " 

25. § J 5 Abs. 4 lautet: 
,,(4) Die Kontrollen sind anband der Prüfliste des Anhangs I der Richtlinie 
95150lEG des Rates vom 6. Oktober 1995 über einheitliche Verfahren für die 
Kontrolle von Gefahrguttransporten auf der Straße, ABI. L 249 vom 
17.10.1995, S. 35, geändert durch die Richtlinie 2001l26IEG des Europäischen 
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I 

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

länger als 90 Minuten dauern. Parlaments und des Rates vom 7. Mai 2001, ABI. L 168 vom 23.6.2001, S. 23, 
durchzufiihren und dürfen für einen Gefahrguttransport nicht länger als 90 
Minuten dauern. " 

(4) Ergibt sich aus den im oder am Fahrzeug verfügbaren Informationen oder 26. In § 16 Abs. 4 und 5 enifälltjeweils der Klammerausdrnck "(§ 26)". 
aus den Feststellungen von Sachverständigen (§ 26), daß die Fortsetzung der 
Beforderung zur Vermeidung von Gefahren unerläßlich ist, so ist die Anord-
nung der Unterbrechung aufzuheben. Für die weitere Beforderung sind jedoch 
von der Behörde gemäß § 15 Abs. 1 und deren Organen die erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen oder anzuordnen. Die Aufhebung darf nur 
unter der Bedingung ausgesprochen werden, daß diese Vorsichtsmaßnahmen 
eingehalten werden. Der Lenker und die Begleitpersonen haben diese Vor-
sichtsmaßnahmen zu beachten und die Anordnungen zu befolgen, soweit sie 
ihren Aufgabenbereich betreffen. 
(5) Wird die Anordnung der Unterbrechung der Beforderung nicht aufgeho
ben, so hat die Behörde gemäß § 15 Abs. 1 dem Beförderer die Beforderung 
vorläufig zu untersagen. Bei der vorläufigen Untersagung hat die Behörde 
auch darüber zu entscheiden, was mit der Beförderungseinheit, mit der gefähr
liche Güter befördert werden, oder mit den beförderten gefährlichen Gütern bis 
zur Erlassung eines Bescheides gemäß § 8 Abs. 8 oder § 17 Abs. 1 zu gesche
hen hat. Zu dieser Entscheidung kann die Behörde Sachverständige (§ 26) 
beiziehen. Bei Beförderungen, die auf Grund einer Beförderungsgenehmigung 
erfolgen, ist das Dokument über die Beforderungsgenehmigung abzunehmen. 

§ 23. (1) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 3 erwachsenden Verpflichtun
gen darf der Absender gefährliche Güter zur Beförderung auf der Eisenbahn 
nur übergeben, wenn 
1. er dem Beforderer die erforderlichen Anweisungen für die vorgeschrie

bene Kennzeichnung des Fahrzeugs erteilt und 

27. In § 16 Abs. 7 Z 1 wird ''Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" 
durch ''Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

28. § 23 lautet: 
,,§ 23. (1) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 3 erwachsenden Verpflichtun
gen darf der Absender gefährliche Güter zur Beförderung auf der Eisenbahn 
nur übergeben, wenn er, sofern er auf Grund der gemäß § 2 Z 2 in Betracht 
kommenden Vorschriften hierzu verpflichtet ist, die erforderlichen Gefahren
kennzeichnungen am Fahrzeug, in dem gefährliche Güter befördert werden, 
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Textgegenüberstellung 

2. 

Geltende Fassung: 

er, wenn er auf Grund der gemäß § 2 Z 2 in Betracht kommenden Vor
schriften hierzu verpflichtet ist, die gemäß den in § 2 Z 2 angeführten 
Vorschriften erforderlichen Gefahrzettel am Fahrzeug, in dem gefährliche 
Güter befördert werden, vorschriftsmäßig angebracht hat oder diese mit 
den gefährlichen Gütern zwecks Anbringung übergeben hat. 

(2) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 6 erwachsenden Verpflichtungen hat 
der Befüller 
I. sich zu vergewissern, dass bei Kesselwagen, Batteriewagen und bei Wa-

I '!d"'!:,I,1 I' L.:d"i.!l' 111: 

Vorgeschlagene Fassung: 

vorschriftsmäßig angebracht hat oder diese mit den gefährlichen Gütern 
zwecks Anbringung übergeben hat. 

(2) Der Beförderer, der die gefahrlichen Güter am Abgangsort übernimmt, hat 
im Rahmen des § 7 Abs. 1 durch repräsentative Stichproben insbesondere 
1. zu prüfen, ob die zu befördernden gefahrlichen Güter nach den gemäß § 2 

Z 2 in Betracht kommenden Vorschriften zur Beförderung zugelassen 
sind; 

2. sich zu vergewissern, dass die vorgeschriebenen Unterlagen dem Beförde
rungsdokument beigefügt sind und weitergeleitet werden; 

3. sich durch eine Sichtprüfung zu vergewissern, dass die Fahrzeuge und die 
Ladung keine offensichtlichen Mängel, keine Undichtheiten oder Risse 
aufweisen, dass keine Ausrustungsteile fehlen, usw.; 

4. sich zu vergewissern, dass bei Kesselwagen, Batteriewagen, Wagen mit 
abnehmbaren Tanks, ortsbeweglichen Tanks, Tankcontainern und Gascon
tainern mit mehreren Elementen (MEGC) das Datum der nächsten Prü
fung nicht überschritten ist; 

5. zu prüfen, dass die Fahrzeuge nicht überladen sind, und 
6. sich zu vergewissern, dass die für die Fahrzeuge vorgeschriebenen Gefah-

renkennzeichnungen angebracht sind. 
Dies ist anhand der Beförderungsdokumente und der Begleitpapiere durch eine 
Sichtprüfung des Fahrzeugs oder des Containers und gegebenenfalls der la
dung durchzuführen. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten bei Anwendung des UIC-Merkblattes 
471-3 Punkt 5 als erfüllt. 
Der BefOrderer kann jedoch in den Fällen der Z 1, 2, 5 und 6 auf die ihm von 
anderen Beteiligten zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ver
trauen. 
(3) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 6 erwachsenden Verpflichtungen hat 
der Befiiller vor und nach dem Befüllen von Flüssiggas in Kesselwagen die 
hierfür geltenden besonderen Kontrollvorschriften einzuhalten." 
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TextgegenübersteUung 
Geltende Fassung: 

gen mit abnehmbaren Tanks das Datum der nächsten Priifung nicht über
schritten ist, und 

2. vor und nach dem Berullen von Flüssiggas in Kesselwagen die hiefür 
geltenden besonderen Kontrollvorschriften zu beachten. 

(3) Die in § 3 Z 5 enthaltene Definition des Betreibers eines Tankcontainers 
und dessen in § 7 Abs. 7 festgelegte Pflichten gelten sinngemäß auch für den 
Betreiber eines Eisenbahnkesselwagens. 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 24. Bei Beförderungen von Versandstücken mit der Eisenbahn, die aus- 29. In § 24 wird .. Gefahrzettel H durch .. Großzettel (placards) .. ersetzt. 
schließlich auf österreichischem Gebiet stattfinden, dürfen anstelle der gemäß 
den in § 2 Z 2 lit. a angeführten Vorschriften erforderlichen Gefahrzettel ande-
re allgemeine orangefarbene Gefahrguthinweise an den Fahrzeugen angebracht 
werden. 

6. Abschnitt 30. Der bisherige "6. Abschnitt" erhält die Bezeichnung ''9. Abschnitt", und 

Behörden und Sachverständige, Stratbestimmungen, 
Schluß- und Übergangsbestimmungen 

es werden nach § 24 die folgenden neuen Abschnitte eingefügt: 

,,6. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter auf 
Wasserstraßen 

Besondere Pflichten von Beteiligten 

§ 24a. (1) Der Beförderer, der die gefahrlichen Güter an der Ladestelle über
nimmt, hat im Rahmen des § 7 Abs. 1, gegebenenfalls anhand der Berorde
rungspapiere, insbesondere 
1. zu priifen, ob die zu befördernden gefährlichen Güter nach den gemäß § 2 

Z 3 in Betracht kommenden Vorschriften zur Beförderung zugelassen 
sind; 

2. sich zu vergewissern, dass die vorgeschriebenen Unterlagen an Bord mit
geführt werden; 
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Geltende Fassung: 

I ," ., ii'lil! 111Ull~illUliill!!llliIIR~illll!!~li~lr,1 

TextgegenübersteUung 
Vorgeschlagene Fassung: 

3. sich zu vergewissern, dass die Verpackungen, Großverpackungen, Groß
packmittel (IBC), Tankfahrzeuge, Batteriefahrzeuge, Aufsetztanks, Gas
container mit mehreren Elementen (MEGC) ortsbeweglichen Tanks oder 
Tankcontainer keine offensichtlichen Mängel, keine Undichtheiten oder 
Risse aufweisen, dass keine Ausriistungsteile fehlen, usw.; 

4. sich zu vergewissern, dass die fiir die Verpackungen, Großverpackungen, 
Großpackmittel (IBC), Tankfahrzeuge, Batteriefahrzeuge, Aufsetztanks, 
Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) ortsbeweglichen Tanks 
oder Tankcontainer vorgeschriebenen Gefahrzettel und Kennzeichnungen 
angebracht sind; 

5. sich zu vergewissern, dass die fiir das Schiff vorgeschriebenen Kenn
zeichnungen angebracht sind; 

6. sich zu vergewissern, dass die in den schriftlichen Weisungen vorge
schriebene Ausstattung an Bord mitgeführt wird, und 

7. sich zu vergewissern, dass beim Laden, BefOrdern, Löschen und sonstigen 
Handhaben von gefährlichen Gütern in Laderäumen oder Ladetanks die 
besonderen Vorschriften beachtet werden. 

Der Beförderer kann jedoch in den Fällen der Z 1 bis 4 und 7 auf die ihm von 
anderen Beteiligten zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ver
trauen. 
(2) Abweichend von § 3 Z 2 wird bei Tankschiffen mit leeren oder entladenen 
Ladetanks hinsichtlich der erforderlichen Beforderungspapiere der Schiffsfiih
rer als Absender angesehen. 
(3) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 6 erwachsenden Verpflichtungen hat 
der Befiiller 
1. sofern erforderlich, bei der Beförderung von Stoffen mit einem Schmelz

punkt ~ 0 oe eine Heizinstruktion mitzugeben; 
2. sicher zu stellen, dass der Grenzwertgeber fiir die Auslösung der Über

laufsicherung die von der Landanlage übergebene und gespeiste Strom· 
schleife unterbricht und dass er Maßnahmen gegen ein Überlaufen vor· 
nimmt; 

3. sicher zu stellen, dass im Bereich des Vor- und des Hinterschiffes 
geeignete Mittel vorhanden sind, um das Schiff auch in Notfällen zu 
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Geltende Fassung: 

I 

Textgegenüberstellung 
Vorgeschlagene Fassung: 

und 
4. sicher zu stellen, dass in der GasfÜckführ- oder Gaspendelleitung eine 

Flanunendurchschlagsicherung vorhanden ist, welche das Schiff gegen 
Detonation und Flammendurchschlag von Land aus schützt. 

(4) Abweichend von § 3 Z 6 ist Verlader das Unternehmen, das verpackte 
gefährliche Güter in ein Schiff oder in ein Straßenfahrzeug oder in einen 
Großcontainer verlädt. 
(5) Unbeschadet der ihm gemäß § 7 Abs. 8 erwachsenden Verpflichtungen hat 
der Verlader 
1. sicher zu stellen, dass im Bereich des Vor- und des Hinterschiffes geeig

nete Mittel vorhanden sind, um das Schiff auch in Notflillen zu verlassen, 
und 

2. die in den schriftlichen Weisungen geforderten Materialien und zusätzli
che Schutzausrüstung dem Schiffs führer mitzugeben. 

7. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter im 
Seeverkehr 

Besondere AusbUdung 

§ 24b. (1) Sehen die gemäß § 2 Z 4 in Betracht kommenden Vorschriften eine 
besondere Ausbildung von an der BefOrderung gefährlicher Güter Beteiligten 
vor, so darf diese in Österreich nur im Rahmen von Lehrgängen durchgeführt 
werden, die vom Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie mit 
Bescheid anerkannt worden sind. 
(2) Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn die Anforderungen der gemäß § 2 Z 
4 in Betracht kommenden Vorschriften erfüllt sind und wenn der Anerken
nungswerber das 24. Lebensjahr vollendet hat und vertrauenswürdig ist. Bei 
juristischen Personen gelten diese Voraussetzungen fiir jene Personen, denen 
ein maßgeblicher Einfluss auf die Geschäfte zusteht. Die Anerkennung ist zu 
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Geltende Fassung: 

• 

TextgegenübersteUung 
Vorgeschlagene Fassung: 

widerrufen, wenn die Voraussetzungen fUr die Erteilung nicht mehr gegeben 
sind. 
(3) Für die Bescheide gemäß Abs. 1 sind Verwaltungsabgaben in nachstehen
der Höhe zu entrichten: 
1. für den Anerkennungsbescheid .............................. 4 000 S (290 Euro) und 
2. für den Bescheid über die 

Änderung der Anerkennung .................................... 1 000 S (72 Euro). 

8. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen über die Beförderung gefährlicher Güter im 
Rahmen der Zivilluftfahrt 

Besondere Ausbildung 

§ 24c. (1) Sehen die gemäß § 2 Z 5 in Betracht kommenden Vorschriften eine 
besondere Ausbildung von an der Beförderung gefahrlicher Güter Beteiligten 
vor, so darf diese in Österreich nur im Rahmen von Lehrgängen durchgeführt 
werden, die vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie mit 
Bescheid anerkannt worden sind. 
(2) Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn die Anforderungen der gemäß § 2 Z 
5 in Betracht kommenden Vorschriften erfüllt sind und wenn der Anerken
nungswerber das 24. Lebensjahr vollendet hat und vertrauenswürdig ist. Bei 
juristischen Personen gelten diese Voraussetzungen für jene Personen, denen 
ein maßgeblicher Einfluß auf die Geschäfte zusteht. Die Anerkennung ist zu 
widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung nicht mehr gegeben 
sind. 
(3) Für die Bescheide gemäß Abs. 1 sind Verwaltungsabgaben in nachstehen
der Höhe zu entrichten: 
1. für den Anerkennungsbescheid ................................... 4 000 S (290 Euro) 

und 
2. für den Bescheid über die 
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I 

Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

(2) Der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr hat Prüfstellen und 
Sachverständigen gemäß Abs. 1 auf deren Antrag die zur Kennzeichnung der 
von ihnen geprüften, überprüften oder zugelassenen Verpackungen einschließ
lich Großpackmittel (IBC) oder der von ihnen geprüften, überprüften oder 
zugelassenen Tanks auf Grund der gemäß § 2 in Betracht kommenden Vor
schriften erforderliche Kurzbezeichnung oder Art der Zulassungsnummer 
zuzuweisen, aus welcher die Prüfstelle oder der Sachverständige feststellbar 
ist. 

§ 27. (1) Wer 
1. als Beförderer gef"ahrliche Güter entgegen § 7 Abs. 2 befördert oder 
2. als Absender gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 3 zur Beförderung 

übergibt oder 
3. als Auftraggeber gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 4 befördern läßt 

oder 
4. Schulungskurse für Gefahrgutbeauftragte veranstaltet (§ 11), ohne daß 

diese vom Landeshauptmann anerkannt worden sind oder 
5. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung von Lenkern veranstaltet (§ 14), 

ohne dass diese vom Landeshauptmann anerkannt worden sind, 
begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge
richte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertre
tung und ist mit einer Geldstrafe von 10 000 S bis 600 000 S zu bestrafen. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Änderung der Anerkennung .......................................... 1 000 S (72 Euro)." 

31. In § 25 Abs. 4 wird ''Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch 
''Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie" ersetzt. 

32. In § 26 Abs.2 wird "Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr" durch 
"Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie" und ''Verpa
ckungen einschließlich Großpackmittel (IBC)" durch ''Verpackungen, ein
schließlich Großverpackungen und Großpackmiuel (IBC) " ersetzt. 

33. § 27Abs. 1,2 und 3 lauten: 
,,§ 27. (l) Wer 
1. als Beförderer gefährliche Güter entgegen § 13 Abs. 1 a, § 23 Abs. 2 oder 

§ 24a Abs. 1 befördert oder 
2. als Absender gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 3, § 13 Abs. 1 oder § 23 

Abs. 1 zur Beförderung übergibt oder 
3. als Auftraggeber gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 4 befordern lässt 

oder 
4. Schulungskurse für Gefahrgutbeauftragte veranstaltet (§ 11), ohne dass 

diese vom Landeshauptmann anerkannt worden sind oder 
5. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung von Lenkern veranstaltet (§ 14), 

ohne dass diese vom Landeshauptmann anerkannt worden sind, oder 
6. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung gemäß § 24b Abs. 1 veranstaltet, 

ohne dass diese vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Techno~ 
logie anerkannt worden sind, oder 

7. Lehrgänge zur besonderen Ausbildung gemäß § 24c Abs. 1 veranstaltet, 
ohne dass diese vom Bundesminister für Verkehr, Innovation und Techno
logie anerkannt worden sind, 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

(2) Wer 
1. als Verpacker entgegen § 7 Abs. 5 gefährliche Güter verpackt oder Ver

sands tücke mit geHihrlichen Gütern zur Beförderung vorbereitet oder 
2. als Befüller entgegen § 7 Abs. 6 Tanks, Fahrzeuge zur Beförderung von 

Gütern in loser Schüttung oder Container zur Beförderung von Gütern in 
loser Schüttung befüllt oder befüHte Fahrzeuge oder Container zur Beför
derung vorbereitet oder 

3. als Betreiber eines Tankcontainers entgegen § 7 Abs. 7 den Tankcontainer 
verwendet oder 

4. als Verlader gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 8 verlädt oder übergibt 
oder 

5. als Unternehmen entgegen § 11 Abs. 1 keinen oder einen nicht ausrei
chend qualifizierten Gefahrgutbeauftragten benennt oder den Namen nicht 
mitteilt oder 

6. als Unternehmens leiter entgegen § 11 Abs. 2 seine Verantwortung hin
sichtlich des Gefahrgutbeauftragten nicht wahrnimmt oder 

7. als Gefahrgutbeauftragter entgegen § 11 Abs. 2 seine Aufgaben nicht 
wahrnimmt oder 

8. als Unternehmen einen Gefahrgutbeauftragten benennt oder einsetzt, ob
wohl dieser entgegen § 11 Abs. 5 keinen gültigen Schulungsnachweis be
sitzt, oder 

9. als Absender gefiihrliche Güter entgegen § 13 Abs. 1 zur Beförderung auf 
der Straße übergibt oder 

10. als Lenker entgegen § 13 Ahs. 2 eine Berorderungseinheit, mit der gefiihr
liehe Güter befördert werden, in Betrieb nimmt oder lenkt oder 

11. als Lenker entgegen § 13 Abs. 3 Begleitpapiere oder Ausstattungsgegens
fände nicht mitführt oder 

12. als Lenker entgegen § 13 Abs. 4 eine Beförderungseinheit, mit der gefiihr-

I !'·!i!:: .11!!lillll! 

Vorgeschlagene Fassung: 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge
richte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs
stratbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertre
tung und ist mit einer Geldstrafe von 10 000 S (726 Euro) bis 600 000 S 
(43.603 Euro), im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe 
bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
(2) Wer 
1. als Verpacker entgegen § 7 Abs. 5 gefahrliehe Güter verpackt oder Ver

sandstücke mit gefährlichen Gütern zur Beförderung vorbereitet oder 
2. als BefüHer entgegen § 7 Abs. 6, § 23 Abs. 3 oder § 24a Abs. 3 Tanks, 

Ladetanks, Batterie-Fahrzeuge, Batteriewagen oder Gascontainer mit 
mehreren Elementen (MEGC) oder Fahrzeuge oder Container für Güter in 
loser Schüttung befüllt oder die gefährlichen Güter zur Beförderung vor
bereitet oder Fahrzeuge nicht kontrolliert oder 

3. als Betreiber eines Tankcontainers, eines ortsbeweglichen Tanks oder 
eines Kesselwagens entgegen § 7 Abs. 7 nicht für die Einhaltung der ihn 
betreffenden Bestimmungen sorgt oder 

4. als Verlader gefährliche Güter entgegen § 7 Abs. 8 verlädt oder übergibt 
oder 

5. als Empfänger entgegen § 7 Abs. 9 die ihn betreffenden Bestimmungen 
nicht einhält oder 

6. entgegen § 11 Abs. 1 keinen oder einen nicht ausreichend qualifizierten 
Gefahrgutbeauftragten benennt oder den Namen nicht mitteilt oder einen 
Gefahrgutbeauftragten benennt oder einsetzt, obwohl dieser entgegen § 11 
Abs. 5 keinen gültigen Schulungsnachweis besitzt, oder 

7. als Unternebmensleiter entgegen § 11 Abs. 2 seine Verantwortung hin
sichtlich des Gefahrgutbeauftragten nicht wahrnimmt oder 

8. als Gefahrgutbeauftragter entgegen § 11 Abs. 2 seine Aufgaben nicht 
wahrnimmt oder 

9. als Lenker entgegen § 13 Abs. 2 bis 4, § 15 Abs. 5 und 6 oder § 18 Abs. 2 
und 4 eine Berorderungseinheit, mit der gefiihrliche Güter befördert wer
den, in Betrieb nimmt oder lenkt, Begleitpapiere oder Ausstattungsgegens
tände nicht mitführt oder nicht auf Verlangen aushändigt, der Behörde 

,11',:II~ill:III~1I 
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TextgegenübersteUung 
Geltende Fassung: 

liehe Güter befordert werden, in Betrieb ninunt oder lenkt oder 
13. als Zulassungsbesitzer entgegen § 13 Abs. 5 nicht für die Einhaltung der 

dort enthaltenen Bestinunungen sorgt oder 
14. als Lenker entgegen § 15 Abs. 5 das Fahrzeug nicht auf Verlangen an Ort 

und Stelle oder an einem bezeichneten Platz kontrollieren läßt oder 
15. als Lenker entgegen § 15 Abs. 6 Begleitpapiere oder Ausstattungsgegens

tände nicht auf Verlangen aushändigt oder der Behörde nicht auf Verlan
gen die notwendigen Mengen oder Teile der beforderten gefährlichen Gü
ter zur VerfUgung stellt oder 

16. entgegen § 16 Abs. 2 erster Satz eine Beforderungseinheit, mit der gefähr
liche Güter befördert werden, in Betrieb ninunt oder lenkt oder 

17. entgegen § 16 Abs. 4 letzter Satz die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen 
nicht beachtet oder Anordnungen nicht befolgt oder 

18. einer gemäß § 16 Abs. 5 getroffenen Entscheidung zuwiderhandelt oder 
19. die gemäß § 17 Abs. 1 und 2 angeordneten Maßnahmen nicht trifft oder 

nicht befolgt oder 
20. als Lenker entgegen § 18 Abs. 2 die dort angefiihrten Nachweise oder 

sonstigen Unterlagen der Behörde nicht auf Verlangen vorlegt oder der 
Behörde nicht auf Verlangen die notwendigen Mengen oder Teile der be
forderten gefährlichen Güter zur VerfUgung stellt oder 

21. als Lenker entgegen § 18 Abs. 4 den Bescheid über die Einschränkung der 
Beforderung oder der Beförderungsgenehmigung nicht mitführt oder aus
händigt oder 

22. als Absender gefährliche Güter entgegen § 23 Abs. I zur Beforderung auf 
der Eisenbahn übergibt oder 

23. als BefüHer entgegen § 23 Abs. 2 Wagen nicht kontrolliert oder 
24. als Betreiber eines Kesselwagens entgegen § 23 Abs. 3 den Kesselwagen

verwendet oder 
25. in sonstiger Weise den in § 2 Z I bis 3 angeführten Vorschriften oder den 

Vorschriften dieses Bundesgesetzes zuwiderhandelt oder 
26. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen zuwider

handelt oder 
27. den auf Grund der in § 2 Z 1 bis 3 angeführten Vorschriften, dieses Bun-

Vorgeschlagene Fassung: 

nicht auf Verlangen die notwendigen Mengen oder Teile der beforderten 
gefährlichen Güter zur VerfUgung stellt oder die in § 18 Abs. 2 angeführ
ten Nachweise oder sonstigen Unterlagen vorlegt oder den Bescheid über 
die Einschränkung der Beforderung oder der Beforderungsgenehmigung 
nicht mitführt oder nicht auf Verlangen aushändigt oder 

10. als Zulassungsbesitzer entgegen § 13 Abs. 5 nicht für die Einhaltung der 
dort enthaltenen Bestimmungen sorgt oder 

11. entgegen § 16 Abs. 2 erster Satz eine Beforderungseinheit, mit der gefähr
liche Güter befOrdert werden, in Betrieb nimmt oder lenkt oder 

12. entgegen § 16 Abs. 4 letzter Satz die getroffenen Vorsichtsmaßnahmen 
nicht beachtet oder Anordnungen nicht befolgt oder 

13. einer gemäß § 16 Abs. 5 getroffenen Entscheidung zuwiderhandelt oder 
14. die gemäß § 17 Abs. 1 und 2 angeordneten Maßnahmen nicht trifft oder 

nicht befolgt oder 
15. in sonstiger Weise den in § 2 Z 1 bis 3 angeführten Vorschriften oder den 

Vorschriften dieses Bundesgesetzes zuwiderhandelt oder 
16. den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen zuwider

handelt oder 
17. den auf Grund der in § 2 Z 1 bis 3 angeführten Vorschriften, dieses Bun

desgesetzes oder einer Verordnung erlassenen Bescheiden zuwiderhan
delt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge
richte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs
strafbestinunungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertre
tung und ist mit einer Geldstrafe von 1 000 S (72 Euro) bis 50 000 S (3.633 
Euro), im Fall der Z 9 iVm § 13 Abs. 4 mit einer Geldstrafe von 5000 S (363 
Euro) bis 50 000 S (3.633 Euro), im Fall ihrer Uneinbringlichkeit mit einer 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

desgesetzes oder einer Verordnung erlassenen Bescheiden zuwiderhan
delt, 

begeht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge
richte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungs
strafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertre
tung und ist mit einer Geldstrafe von 1000 bis 
50 000 S, im Fall der Z 12 mit einer Geldstrafe von 5000 bis 50 000 S, zu 
bestrafen. 
(3) Ist der Lenker auch Verpacker, Befiiller oder Verlader (§ 7 Abs. 5,6 oder 
8), so schließt eine Übertretung nach Abs. 2 Z 10 iVm § 13 Abs. 2 Z 3 eine 
solche nach Abs. 2 Z 1 iVm § 7 Abs. 5, nach Abs. 2 Z 2 iVm § 7 Abs. 6 oder 
nach Abs. 2 Z 4 iVm § 7 Abs. 8 aus. 

(1) Für die Zulässigkeit und die Art der Beförderung von Schieß- und 
Sprengmitteln auf Eisenbahnen aller Art, Kraftfahrlinien. mit der Post, auf 
Luft- und Wasserfahrzeugen sind die fiir diese Verkehrseinrichtungen gelten-

Vorgeschlagene Fassung: 

(3) Ist der Lenker auch Verpacker, BeruHer oder Verlader (§ 7 Abs. 5, 6 oder 
8), so schließt eine Übertretung nach Abs. 2 Z 9 iVm § 13 Abs. 2 Z 3 eine 
solche nach Abs. 2 Z 1 iVm § 7 Abs. 5, nach Abs. 2 Z 2 iVm § 7 Abs. 6 oder 
nach Abs. 2 Z 4 iVm § 7 Abs. 8 aus." 

34. § 27 wirdfolgender Abs. 7 angefii.gt: 
,,(7) In den Fällen des Abs. 1 Z I gilt als Tatort der Ort der Betretung." 

35. In § 30 Z J und 3 wird die Wortfolge "der Bundesminister fiir Wissen
schaft und Verkehr" in ihren verschiedenen grammatikalischen Formen 
durch die Worifolge "der Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und 
Technologie" in der jeweils grammatikalisch richtigen Form ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung des Schieß- und Sprengmittelgesetzes und der Schieß- und 
Sprengmittelmonopolsverordnung 

J. § 35 Abs. 1 des Schieß- und SprengmitteJgesetzes, BGBI. Nr. 
196/1935 idF BGBI. I Nr. 98/2001 erhöltfolgende Fassung: 

,,( 1) Für die Zulässigkeit und die Art der Bef6rderung von Schieß- und 
Sprengmitteln als gefährliche Güter gemäß den in § 2 GGBG, BGBL I. Nr. 
145/1998 idF BGBL I Nr. xxxl2001, angefiihrten Vorschriften sind die Be-

i'ii:iiill~IU:1 
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TextgegenübersteUung 
Geltende Fassung: 

den allgemeinen und besonderen Bestimmungen maßgebend. 

Anlagell. 

Verpackung und Kennzeichnung der Schieß- und Sprengmittel. 

Abschnitt A. 
Verpackung. 

Punkt 1. 

Schieß- und Sprengmittel sind nach Maßgabe der jeweiligen Vorschriften der 
Anlage C zur Eisenbahnverkehrsordnung zu verpacken. Die Versandstücke 
sind mit den hiernach erforderlichen Gefahrzetteln zu versehen. 
Das Zusammenpacken verschiedener Schieß- und Sprengmittel sowie das 
Zusammenpacken von Schieß- und Sprengmitteln mit anderen Stoffen ist 
unzulässig. 

Punkt 2. 

Die Bestimmungen des Punktes 1 gelten auch für die Verpackung ausländi
scher Schieß- und Sprengmittel der im Punkt I bezeichneten Arten, die einge
führt werden, insofern nicht über deren Verpackung zwischenstaatliche Ver
einbarungen bestehen. 

Anlage III. 

Beförderung von Schieß- und Sprengmitteln. 

I. Allgemeine Bestimmungen. 

1. Zur Beförderung sind nur jene Schieß- und Sprengmittel zugelassen, die 
gemäß der Anlage 11 verpackt und gekennzeichnet sind. 

Vorgeschlagene Fassung: 

stimmungen des GGBG maßgebend." 

2. Die Anlage II, Abschnitt A und die Anlage I!l zur Schieß- und 
Sprengmittelmonopolsverordnung, BGBI. Nr. 20411935 idF BGBI. I 
Nr. 191/1999 werden aufgehoben. 

11I J 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

2. Schieß- und Sprengmittel dürfen nicht mit leicht entzündlichen Stoffen, 
Zündhütchen und sprengkräftigen Zündungen zusammen befördert wer
den. Sprenggelatine, Dynamite, Pannonit und Nitrozellulose dürfen außer
dem nicht mit Schwarzpulver, porösen Sorten von rauchschwachen Pul
vern oder mit Patronen für Feuerwaffen zusammen befOrdert werden. 

3. Auf Fahrzeugen, die Schieß- und Sprengmittel fUhren, dürfen nur jene 
Personen mitfahren, die für die Beförderung und Verladung erforderlich 
sind. Auf personenfiihrenden Fahrzeugen dürfen höchstens 5 kg Pulver, 
jedoch keine anderen Schieß- und Sprengmittel befördert werden. 

4. Beim Verladen und Abladen sind Erschütterungen der Schieß- und 
Sprengmittelbehälter sorgfaItig zu vermeiden; Zugtiere sind auszuspan
nen, Motore abzustellen. Sprenggelatine, Dynamite sowie Pannonit dürfen 
nur unter Benützung von weichen Unterlagen an Rampen oder gleichwer
tigen Einrichtungen auf- oder abgeladen werden. 

S. Auf Fahrzeugen, die Schieß- und Sprengmittel führen, sowie in deren 
Nähe darf Feuer und offenes Licht nicht gehalten und auch nicht Tabak 
gemucht werden. 

6. Die Versands tücke müssen auf den Fahrzeugen so gelagert sein, daß sie 
gegen Scheuem, Rütteln, Stoßen, Umkanten, Herabfallen und sonstige 
Verschiebungen ihrer Lage gesichert sind. Tonnen dürfen nicht aufrecht 
gestellt, sondern müssen gelegt und auf geeignete Weise gegen jede rol
lende Bewegung gesichert werden. 

7. Die Fahrzeuge - mit Ausnahme zweirädriger Fahrräder - müssen so dicht 
schließende Wagenkasten oder fixe Behälter besitzen, daß die Schieß- und 
Sprengmittel nicht verstreut werden können. Sind die Wagenkasten oben 
offen, so müssen sie mit einem dicht schließenden feuersicheren Plantuch 
überspannt sein. 

8. Schieß- und Sprengmittel führende Fahrzeuge müssen in vollkommen 
betriebssicherem Zustand sein und dürfen nur bis zu 90 Prozent ihrer 
Tragf'ahigkeit belastet werden. 

9. Fahrzeuge, auf welchen mehr als 100 kg Schieß- und Sprengmittel verla
den sind, müssen auf der Vorfahrseite eine von weitem erkennbare, auch 
von nachkommenden Fahrzeugen leicht wahrnehmbare, stets aufgespannt 

H 

Vorgeschlagene Fassung: 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

gehaltene schwarze Flagge mit einem weißen P führen. Bei Fahrten mit 
Anhängewagen ist auch an der rückwärtigen Seite des Anhängewagens 
eine gleiche Flagge anzubringen. 

10. Mit Schieß- und Sprengmitteln beladene Fahrzeuge dürfen niemals ohne 
Bewachung bleiben. 

11. Transporte bei Nacht sind - abgesehen von den Fällen eines besonderen 
behördlichen Auftrages oder einer besonderen behördlichen Erlaubnis -
unzulässig. 

12. Schieß- und Sprengmittel führende Fahrzeuge müssen von Feuer, Loko
motiven, Dampfwalzen und ähnlichen Maschinen sowie von Feuerstätten 
u. dg!. möglichst weit entfernt bleiben. Neben der Eisenbahn laufende 
Wege dürfen nur in Ermangelung anderer entsprechend fahrbarer Wege 
benützt werden. Überhaupt sollen Schieß- und Sprengmittel führende 
Fahrzeuge nur sicher befahrbare Wege benützen. 

13. Fahrten durch geschlossene Ortschaften sind zu venneiden. Ist dies nicht 
tunlich, so hat die Durchfahrt ohne Aufenthalt zu geschehen. Bei Fahrtsto
ckungen innerhalb eines geschlossenen Ortes ist unverzüglich für entspre
chende Bewachung der Fahrzeuge zu sorgen. Wenn der Aufenthalt von 
längerer Dauer ist, sind die Anordnungen der zuständigen Sicherheitsbe
hörde einzuholen. Dies gilt auch bei Aufenthalten auf offener Straße, die 
mehr als eine Stunde dauern oder wenn ein Transport von der Nacht über
rascht wird. 

14. Beim Herannahen anderer Fahrzeuge hat der Führer des mit Schieß- und 
Sprengmitteln beladenen Fahrzeuges das entgegenkommende oder über
holende Fahrzeug durch die im Straßenverkehr üblichen Zeichen rechtzei
tig zu langsamer Fahrt, wenn nötig, zum Stehenbleiben aufzufordern. 

Besondere Bestimmungen. 

Beforderung auf Kraftfahrzeugen mit Explosionsmotoren. 

15. Pulver, das auf einem Personenkraftwagen befördert wird, darf nicht beim 
Führer des Kraftwagens untergebracht werden. 

Vorgeschlagene Fassung: 
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TextgegenübersteUung 
Geltende Fassung: 

16. Die Beforderung von Schieß- und Sprengmitteln auf Lastkraftwagen ist 
unter folgenden Bedingungen zulässig: 
a) die zur Beförderung verwendeten Zug- und Anhängewagen müssen 

einen aus mindestens 2 cm dicken Brettern hergestellten Wagenkas
ten besitzen, der außen mit Eisenblech verkleidet ist. Beim Anhänge
wagen ist eine innere Bekleidung aus Messingblech an Stelle der äu
ßeren aus Eisenblech gestattet; 

b) es darf nicht mehr als ein Anhängewagen zur Beförderung von 
Schieß- und Sprengmitteln verwendet werden; 

c) es dürfen nur solche Kraftwagen verwendet werden, bei denen der 
Motor vorne angeordnet, von dem Wagenkasten durch den Führersitz 
und von diesem durch eine auf der Motorseite mit starkem Eisenblech 
bekleidete Schutzwand getrennt ist; 

d) der Brennstoftbehälter muß sich unter dem Führersitz oder aber min
destens innerhalb des Führerhauses befinden; 

e) die Füllöffnung des Brennstoftbehälters muß mit einem engmaschi
gen Drahtnetz oder sonst verläßlich gesichert sein; 

f) vor dem Führersitz muß ein zuverlässiger Geschwindigkeitsmesser 
mit einer deutlichen Marke für die Geschwindigkeit von 20 km in der 
Stunde angebracht sein; 

g) Zugwagen und Anhänger müssen gut abgefedert, miteinander elas
tisch gekuppelt, mit einer Notkupplung und mit Gummibereifung ver
sehen sein; 

h) es sind mindestens zwei wirksame Trockenlöscher mitzuführen; diese 
müssen jederzeit gebrauchsfertig zur Hand sein; 

i) leicht entzündliche Betriebsmittel, wie Benzin, Benzol u. dgl., dürfen 
nur in der für die unternommene Fahrt erforderlichen Menge und nur 
in den hiefür besonders bestimmten und fest eingebauten Behältern 
mitgeführt werden; das Mitnehmen von Reservebehältern ist verbo
ten; 

j) jeder Transport muß außer von dem Führer noch von einem zweiten 
fahrkundigen Mann begleitet sein; 

k) der Transport von Schwarzpulver, Chlorat- und Perchloratsprengmit-

Vorgeschlagene Fassung: 
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Textgegenüberstellung 
Geltende Fassung: 

teIn ist nur auf dem Anhängewagen gestattet; 
1) die Geschwindigkeit der mit Schieß· und Sprengmitteln beladenen 

Lastkraftwagen ist so zu bemessen, daß der Führer jederzeit in der 
Lage ist, den Wagen ohne bedeutende Erschütterung auf kurze Ent
fernung zum Stillstand zu bringen. Eine Geschwindigkeit von über 20 
km in der Stunde ist überhaupt unzulässig. 

17. Lastkraftkarren mit Explosionsmotoren, die zur Beforderung von Schieß
und Sprengmitteln verwendet werden, müssen gut gefedert und luftbereift 
sein. Auf jedem derartigen Karren muß ein wirksamer Trockenlöscher in 
jederzeit gebrauchsfertigem Zustand mitgeführt werden. Der Transport 
von Schwarzpulver, Chlorat- und Perchloratsprengmitteln auf solchen 
Karren ist verboten. Im übrigen gelten sinngemäß die Bestimmungen des 
Punktes 16, lit. b, e, f, i und I. 

Beförderung auf Kraftfahrzeugen ohne Explosionsmotoren. 

18. Für die BefOrderung von Schieß· und Sprengmitteln auf Kraftfahrzeugen 
ohne Explosionsmotoren gelten die Bestimmungen des Punktes 15 sowie 
die Bestimmungen des Punktes 16, lit. a, f, g, h, j, und l. 

Beförderung auf sonstigen Fahrzeugen. 

19. Bremsklotz und Radschuhe dürfen nicht aus Eisen sein. Bei vereister 
Bahn ist die Verwendung einer eisernen Sperrvorrichtung gestattet, wenn 
sie mit Holz umkleidet ist. 

20. Mit Tieren bespannte Fahrzeuge, auf denen mehr als 100 kg Schieß- und 
Sprengmittel verladen sind, müssen außer von dem Führer noch von ei· 
nem zweiten fahrkundigen Mann begleitet sein. 

21. Auf Fahrrädern dürfen nicht mehr als 10 kg Sicherheitssprengmittel oder 
Pulver befordert werden. 

22. Im allgemeinen darf nur im Schritt gefahren werden; für Fahrräder gelten 
die Bestimmungen des Punktes 16, lit. 1, mit der Maßgabe, daß eine Ge
schwindigkeit von 12 km in der Stunde nicht überschritten werden darf. 

, IIII'!!"; 'I!utl: 'ljmßlfIFIJljjj~~~)li't'llt:liIJl~I:!iii 

Vorgeschlagene Fassung: 
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TextgegenübersteUung 
Geltende Fassung: 

23. Mit Schieß- und Sprengmitteln beladene Fahrzeuge dürfen, selbst wenn es 
nach den Straßenvorschriften gestattet ist, die besonderen, für den Verkehr 
von Fußgängern oder Radtahrem bestimmten Straßenteile nicht benützen. 
Gleiches gilt für die Radfahrer, die Schieß~ und Sprengmittel mit sich füh
ren. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Artikel 3 
NotifIkationshinweis gemäß Artikel 12 der Richtlinie 98/34/EG 

Dieses Gesetz 'WW'de unter Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie 
98/34/EG über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und 
technischen Vorschriften, welche das Verfahren nach der Richtlinie 
83/189/EWG kodifiziert, unter der Notifikationsnummer 2001l120/A notifi~ 

ziert. 

Artikel 4 
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Geltende Fassung: 

I 

TextgegenübersteUung 
Vorgeschlagene Fassung: 

Bezugnahme auf Richtlinien 

(I) Durch Artikel 1 Z 2 dieses Bundesgesetzes werden in österreichisches 
Recht umgesetzt: 
1. die Richtlinie 2000/61 lEG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 10. Oktober 2000, ABI. L 279 vom 1.11.2000, S. 40; 
2. die Richtlinie 2000/62IEG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 10. Oktober 2000, ABI. L 279 vom 1.11.2000, S. 44; 
3. die Richtlinie 2001l6IEG der Kommission vom 29. Januar 2001, ABI. L 

30 vom 1.2.2001, S. 42 und 
4. die Richtlinie 200117IEG der Kommission vom 29. Januar 2001, ABI. L 

30 vom 1.2.2001, S. 43. 
(2) Durch Artikel 1 Z 25 dieses Bundesgesetzes wird die Richtlinie 
2001/26IEG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Mai 2001, 
ABI. L 168 vom 23.6.2001, S. 23 in österreichisches Recht umgesetzt. 

1~!II~IIII!i ij!lllll~ 
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